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7. öffentliche/nicht öffentliche 
Sitzung der Stadtverordneten-

versammlung der Landeshauptstadt 
Potsdam

Gremium: Stadtverordnetenversammlung 
der Landeshauptstadt Potsdam

Sitzungstermin: Mittwoch, 28.01.2015, 15:00 Uhr
Ort, Raum: Plenarsaal, Stadtverwaltung Potsdam, 

Friedrich-Ebert-Str. 79-81

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung

2 Fragestunde

Zu folgenden Themen liegen Anfragen vor:
Radweg zwischen Schlaatz und Stern, Fortsetzung der Sanie-
rung der Neuendorfer Straße, Einnahmen aus der Sperrung der 
Glienicker Brücke für Dreharbeiten

Weitere Fragen können durch die Stadtverordneten bis zum  
22. Januar 2015 eingereicht werden.

3 Feststellung der Anwesenheit sowie der ordnungsge-
mäßen Ladung/Feststellung der öffentlichen Tages-
ordnung/Entscheidung über eventuelle Einwendun-
gen gegen die Niederschriften des öffentlichen Teils 
der Fortsetzungssitzung vom 12.11.2014 und der Sit-
zung vom 03.12.2014

4 Bericht des Oberbürgermeisters

5 Wiedervorlagen aus den Ausschüssen – Vorlagen der 
Verwaltung

5.1 Neufassung der Hauptsatzung der Landeshauptstadt 
Potsdam

 14/SVV/0889 Oberbürgermeister, FB Recht, Perso-
nal und Organisation

5.2 Strategieplanung zur Entwicklung des ländlichen Raums
 14/SVV/0999 Oberbürgermeister, FB Stadtplanung 

und Stadterneuerung
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5.3 ÖPNV-Infrastrukturpaket für die Erweiterung/Anpassung 
der Verkehrsinfrastruktur an die Anforderungen der wach-
senden Stadt

 14/SVV/1044 Oberbürgermeister, Bereich Beteili-
gungsmanagement

5.4 Ergänzungsbeschluss zur Verkehrsberuhigung im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 65 „Ruinenberg-
kaserne“

 14/SVV/1047 Oberbürgermeister, FB Stadtplanung 
und Stadterneuerung

5.5	 Umfirmierung	 und	 Neufassung	 des	 Gesellschaftsvertra-
ges der Medizinisches Versorgungszentrum am Kranken-
haus Forst GmbH

 14/SVV/1048 Oberbürgermeister, FB Kommunikati-
on, Wirtschaft und Beteiligung

6 Wiedervorlagen aus den Ausschüssen – Vorlagen der 
Fraktionen

6.1 Beauftragter für die Ortsteile im ländlichen Raum
 14/SVV/0726 Fraktion CDU/ANW, Fraktion SPD, 

Potsdamer Demokraten/BVB Freie 
Wähler

6.2 Gleicher Lohn für gleiche Arbeit in der Diagnostik GmbH
 14/SVV/0789 Fraktion DIE aNDERE

6.3 Bündnis für Wohnen und Stärkung des sozialen Woh-
nungsbaues

 14/SVV/0885 Fraktion CDU/ANW, Potsdamer De-
mokraten/BVB Freie Wähler

6.4 Verkehrsrat
 14/SVV/0900 Fraktion CDU/ANW

6.5 „Nette Toilette“
 14/SVV/0928 Fraktion DIE LINKE

6.6	 Gemeinsame	Verantwortung	für	Wohnumfeldpflege	–	Mo-
dellprojekt am Schlaatz auf weitere Wohngebiete auswei-
ten

 14/SVV/0934 Fraktionen SPD, CDU/ANW

6.7 Erhalt des Bürgertreffs in Eiche
 14/SVV/0935 Fraktion DIE LINKE

6.8 Fachausschuss Kultur und Wissenschaft
 14/SVV/0937 Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, 

CDU/ANW

6.9 Auslegungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 122-1 
„Glienicker Winkel“

 14/SVV/0949 Fraktion DIE LINKE

6.10 Reduzierung des Geltungsbereichs Bebauungsplan Nr. 
122-1, Glienicker Winkel

 14/SVV/0964 Fraktion Bürgerbündnis-FDP

6.11 Rahmenverträge zur Bereitstellung von gemeinnützigen 
und zusätzlichen Arbeitsgelegenheiten

 14/SVV/0965 Fraktion Bürgerbündnis-FDP

6.12 Nebentätigkeiten des Geschäftsführers der Luftschiffha-
fen GmbH

 14/SVV/0989 Fraktion DIE LINKE

6.13 Atelierprogramm
 14/SVV/1052 Fraktion DIE LINKE

6.14 Finanzielle Bürgerbeteiligung
 14/SVV/1054 Fraktion DIE LINKE

6.15 Schriftplastik von Prof. Günter Junge
 14/SVV/1056 Fraktion DIE LINKE

6.16 Festivalförderung der Stadt Potsdam
 14/SVV/1081 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

6.17 Warenhaus für Flüchtlinge
 14/SVV/1083 Fraktion CDU/ANW

6.18 Radwegmarkierung am Uferweg Templiner See
 14/SVV/1085 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

7 Anträge

7.1 Beanstandung des Beschlusses – Änderung der Spiel-
platzsatzung der LHP

 14/SVV/0275 Oberbürgermeister

7.2 1. Satzung zur Änderung der Hebesatzsatzung der Lan-
deshauptstadt Potsdam

 14/SVV/1089 Oberbürgermeister, FB Finanzen und 
Berichtswesen

7.3 Satzung über die teilweise Aufhebung der Sanierungssat-
zung „Holländisches Viertel“

 14/SVV/1139 Oberbürgermeister, FB Stadtplanung 
und Stadterneuerung

7.4 Bebauungsplan Nr. 121 „Behlertstraße“, Aufhebung des 
Aufstellungsbeschlusses und Einstellung des Verfahrens

 14/SVV/1146 Oberbürgermeister, FB Stadtplanung 
und Stadterneuerung

7.5 Entscheidung über das Ergebnis der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung und Satzungsbeschluss für den Be-
bauungsplan Nr. 1 „Neuer Markt/Plantage“

 14/SVV/1147 Oberbürgermeister, FB Stadtplanung 
und Stadterneuerung

7.6 Verkehrsführung Neuendorfer Straße
 14/SVV/1164 Fraktion DIE LINKE

7.7 Repräsentative Bürgerbeteiligung zum Lustgarten
 14/SVV/1165 Fraktion DIE LINKE

7.8 Bebauungsplan Nr. 37 B „Babelsberger Straße“, 1. Än-
derung, Teilbereich An den Nuthewiesen Beschluss zur 
Reduzierung des Geltungsbereichs sowie Abwägung und 
Satzungsbeschluss

 14/SVV/1166 Oberbürgermeister, FB Stadtplanung 
und Stadterneuerung

7.9 Bebauungsplan Nr. 146 „Nordwestseite Jungfernsee/Nörd-
liche Parkanlage Villa Jacobs“ Aufstellungsbeschluss

 14/SVV/1167 Oberbürgermeister, FB Stadtplanung 
und Stadterneuerung

7.10 Parkraumkonzept Innenstadt weiterentwickeln
 14/SVV/1170 Fraktion SPD, Potsdamer Demokraten

7.11 Berufung sachkundiger Einwohner
 14/SVV/1171 Stadtverordnete B. Müller als Vor-

sitzende der Stadtverordnetenver-
sammlung

7.12 Benennung der Mitglieder des Seniorenbeirates gem. § 8 
Pkt.3 der Hauptsatzung der Landeshauptstadt Potsdam

 14/SVV/1173 Stadtverordnete B. Müller als Vor-
sitzende der Stadtverordnetenver-
sammlung

7.13 38. ordentliche Hauptversammlung des Deutschen Städ-
tetages vom 09. bis 11. Juni 2015 in Dresden

 14/SVV/1174 Stadtverordnete B. Müller als Vor-
sitzende der Stadtverordnetenver-
sammlung

7.14 Trägerschaft für das Karl-Liebknecht-Stadion
 15/SVV/0001 Fraktion DIE LINKE
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7.15 Kein städtisches Geld für M100
 15/SVV/0012 Fraktion DIE LINKE

7.16 Neuwahl eines stimmberechtigten Mitgliedes des Ju-
gendhilfeausschusses der Landeshauptstadt Potsdam

 15/SVV/0014 Oberbürgermeister, FB Kinder, Ju-
gend und Familie

7.17 Änderung des Gesellschaftsvertrages der Stadtwerke 
Potsdam GmbH

 15/SVV/0015 Oberbürgermeister, Bereich Beteili-
gungsmanagement

7.18 Ordnung für die Berufung von Mitgliedern des Stiftungs-
rates der Stiftung Gedenkstätte Lindenstraße durch die 
Landeshauptstadt Potsdam

 15/SVV/0018 Oberbürgermeister, FB Kommunikati-
on, Wirtschaft und Beteiligung

7.19 Beiratsordnung Städtepartnerschaften
 15/SVV/0019 Oberbürgermeister, Bereich Marketing

7.20 Wahl einer Schiedsperson für die Schiedsstelle Potsdam I
 15/SVV/0020 Oberbürgermeister, FB Recht, Perso-

nal und Organisation

7.21 Straßenumbenennung „Grenzstraße“ (westlicher Abschnitt)
 15/SVV/0024 Oberbürgermeister, FB Grün- und 

Verkehrsflächen

7.22 Straßenbenennung in 14476 Potsdam hier: Bebauungs-
plangebiet Nr. 03 Fahrland – „Am Upstallgraben“ (Teil 3) 
Planstraßen 1 und 2

 15/SVV/0025 Oberbürgermeister, FB Grün- und 
Verkehrsfläche

7.23 Änderung des Beschlusses 14/SVV/1013 (Unterbringung 
und Betreuung der noch im Jahr 2014 durch die Landes-
hauptstadt Potsdam aufzunehmenden Flüchtlinge)

 15/SVV/0028 Oberbürgermeister, FB Soziales und 
Gesundheit

7.24 ÖPNV Babelsberg Nord
 15/SVV/0030 Fraktion DIE LINKE

7.25 Buslinien Babelsberg-Nord
 15/SVV/0038 Fraktion DIE aNDERE

7.26 Busanbindung Babelsberg-Nord
 15/SVV/0045 Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, 

SPD

7.27 Klimarat Wahlperiode 2014 – 2018
 15/SVV/0034 Oberbürgermeister, Koordinierungs-

stelle Klimaschutz

7.28 Längerfristige Nutzung des Rechenzentrums
 15/SVV/0037 Fraktion DIE LINKE

7.29 Neubesetzung des Werkausausschusses Kommunaler 
Immoblienservice (KIS) der LHP

 15/SVV/0040 Fraktion SPD

7.30 Neubesetzung Werksausschuss KIS
 15/SVV/0042 Fraktionen

7.31 Personenbeförderung in der Goethe-Grundschule
 15/SVV/0007 Fraktion CDU/ANW, Bündnis 90/Die 

Grünen

7.32 Regelmäßiger Bericht des KIS über die Umsetzung des 
SEP und der Sanierungsmaßnahmen

 15/SVV/0008 Fraktion CDU/ANW

7.33 Gestaltung des Annemarie-Wolff-Platzes
 15/SVV/0009 Fraktion CDU/ANW

7.34 Gestaltung des Johan-Boumann-Platzes
 15/SVV/0010 Fraktion CDU/ANW

7.35 Finanzierung Sportentwicklungsplan
 15/SVV/0035 Fraktion DIE aNDERE

7.36 Sportplatz Kirschallee
 15/SVV/0036 Fraktion DIE aNDERE

7.37 Busverbindung Waldsiedlung Groß Glienicke
 15/SVV/0039 Fraktion DIE aNDERE

7.38 Potsdam strebt an den Titel „Fairtrade – Town“ zu erlan-
gen

 15/SVV/0043 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

7.39 Bedarfsanalyse für studentisches Wohnen
 15/SVV/0044 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

7.40 Gründung einer gemeinsamen Verkehrsgesellschaft Pots-
dam und Potsdam-Mittelmark

 15/SVV/0046 Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, 
SPD

7.41 Frauennamen für Potsdamer Straßen
 15/SVV/0047 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

7.42 Geschwindigkeitsbeschränkung auf der B2 Neu Fahrland
 15/SVV/0049 Fraktion Bürgerbündnis-FDP

7.43 Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Ketziner Straße in 
Fahrland

 15/SVV/0050 Fraktion Bürgerbündnis-FDP

7.44 Neubesetzung der Regionalversammlung der Regionalen 
Planungsgemeinschaft

 15/SVV/0051 Fraktion Bürgerbündnis-FDP

7.45 Wahl der Mitglieder und Stellvertreter für die Regionale 
Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming

 15/SVV/0054 Fraktionen

7.46 Telefon-Vorwahl Ortsteile
 15/SVV/0064 Ortsvorsteher R. Sterzel, OBR Grube

7.47 Stand der Prüfung ‚Verringerung des Bürokratieaufwan-
des bei der Verwendung des Sachaufwandes der Ortstei-
le‘ gemäß DS 12/SVV/0872

 15/SVV/0065 Ortsvorsteher R. Sterzel, OBR Grube

8 Mitteilungsvorlagen

8.1 Gespräche mit der TLG zur Kaufhalle Bisamkiez
 14/SVV/1148 Oberbürgermeister, FB Stadtplanung 

und Stadterneuerung

8.2 Entwicklungsbereich Krampnitz – 6. Sachstandsbericht
 14/SVV/1102 Oberbürgermeister, Fachbereich 

Stadtplanung und Stadterneuerung

8.3 Änderung in der Ausschussbesetzung
 14/SVV/1172 Stadtverordnete B. Müller als Vor-

sitzende der Stadtverordnetenver-
sammlung

8.4 Klimabericht 2010, 2012 und Zusammenfassung Berichte 
2010 – 2012

 15/SVV/0060 Oberbürgermeister, Koordinierungs-
stelle Klimaschutz

8.5 Trinkwasserversorgungs-und Abwasserbeseitigungskon-
zept 2014 – 2018

 15/SVV/0017 Oberbürgermeister, FB Grün- und 
Verkehrsflächen
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9 Aufträge der Stadtverordnetenversammlung an den 
Oberbürgermeister

9.1 Bericht – Schulcoaches für Schülerinnen und Schüler mit 
mehrsprachigem Hintergrund an Potsdamer Schulen

 gemäß Beschluss: 13/SVV/0783

9.2 Konzept „Kein Verkauf ohne Bedingungen“ 
 gemäß Beschluss: 13/SVV/0495 und Mitteilungsvorlage 

14/SVV/0862

9.3 Prüfbericht bzgl. der Einführung einer Kultur-App
 gemäß Beschluss 14/SVV/0344

9.4 Verstärkungskonzept RE-Anbindung
 gemäß Beschluss 14/SVV/0372

9.5 Bericht zur Beteiligung und Einbeziehung von Kindern 
und Jugendlichen mit Flüchtlingshintergrund z. B. durch 
den Jugendförderplan

 gemäß Beschluss: 14/SVV/0651

9.6	 GO:IN	 und	 die	 Schaffung	 von	 Mietflächenangeboten	
(Büro und Labor) am Standort Golm möglich ist und wel-
che Lösungen es geben kann, um zügig neue Gewer-
beräume im Wissenschaftspark Golm zu schaffen. 

 gemäß Beschluss: 14/SVV/0880

9.7 Prüfbericht – Ungerstraße in Potsdam-West als Spielstra-
ße

 gemäß Beschluss: 14/SVV/0920 

9.7.1 Ungerstraße als Spielstraße
 14/SVV/1119 Oberbürgermeister, FB Grün- und 

Verkehrsflächen

9.8 Umsetzungsstand-Umweltfreundliche Beschaffung
 gemäß Beschluss: 12/SVV/0654

9.8.1 Bericht über umweltfreundliche Beschaffung
 14/SVV/1121 Oberbürgermeister, Geschäftsstelle 

Stadtentwicklung und Bauen

9.9 Prüfbericht – Spiegel an Ampelmasten
 gemäß Beschluss: 13/SVV/0208

9.9.1 Spiegel an Ampelmasten
 14/SVV/1120 Oberbürgermeister, FB Grün- und 

Verkehrsflächen

9.10 Maßnahmen zur Sicherstellung der Ansprüche des Teilha-
benplans bei zukünftigen Ausschreibungen

 gemäß  Beschluss: 14/SVV/0765

9.10.1 Barrierefreie Uferpromenade Alte Fahrt
 15/SVV/0062 Oberbürgermeister, FB Stadtplanung 

und Stadterneuerung

Nicht öffentlicher Teil

10 Feststellung der nicht öffentlichen Tagesordnung

11 Nicht öffentliche Anträge

11.1 Erwerb eines Tochterunternehmens durch die Energie 
und Wasser Potsdam GmbH

 15/SVV/0016 Oberbürgermeister, Bereich Beteili-
gungsmanagement

11.2 Bestellung als Prüferin im Rechnungsprüfungsamt
 15/SVV/0021 Oberbürgermeister, Rechnungsprü-

fungsamt

11.3 Abberufung als Prüferin im Rechnungsprüfungsamt
 15/SVV/0022 Oberbürgermeister, Rechnungsprü-

fungsamt

11.4 Abberufung als Prüfer im Rechnungsprüfungsamt
 15/SVV/0023 Oberbürgermeister, Rechnungsprü-

fungsamt

11.5 Auswahlverfahren Hort der neuen Grundschule in Bornim, 
Potsdamer Straße 90, 14469 Potsdam

 15/SVV/0027 Oberbürgermeister, FB Kinder, Ju-
gend und Familie

11.6 Bürgschaftsübernahme zugunsten der Stadtwerke Pots-
dam GmbH für das Bauvorhaben Sport- und Freizeitbad 
Am Brauhausberg

 15/SVV/0061 Oberbürgermeister, Geschäftsbereich 
Zentrale Steuerung und Finanzen

11.7 Übertragung von Grundstücken in der Heinrich-Mann-Al-
lee auf die städtische Gesellschaft PRO POTSDAM GmbH

 15/SVV/0063 Oberbürgermeister, Geschäftsbereich 
Zentrale Steuerung und Finanzen

12 Festlegen der Informationspunkte aus dem nicht öf-
fentlichen Teil der Sitzung am 28.01.2015 für eine Ver-
öffentlichung gemäß Beschluss 11/SVV/0797
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Satzung für die kommunalen Friedhöfe
der Landeshauptstadt Potsdam (Friedhofssatzung) vom 17.12.2014

auf der Grundlage des § 3 Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl I/08, Nr. 12,  
S. 202, 207), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
10.07.2014 (GVBl I/14, Nr. 32) in Verbindung mit § 34 des Ge-
setzes über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im 
Land Brandenburg (Brandenburgisches Bestattungsgesetz –  
BbgBestG) vom 07.11.2001 (GVBl I/01, Nr. 16, S.226), zu-
letzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 13.03.2012  
(GVBl I/12, Nr. 16) sowie der §§ 1, 2, 4, 5 und 6 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31.03.2004 (GVBl I/04,  
Nr. 08, S. 174), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes 
vom 10.07.2014 (GVBl I/14, Nr. 32) hat die Stadtverordneten-
versammlung der Landeshauptstadt Potsdam in der Sitzung am 
03.12.2014 folgende Satzung beschlossen:

INHALTSVERZEICHNIS

I. Allgemeine Vorschriften

§ 1 Zweckbestimmung und Zuordnung
§ 2 Geltungsbereich
§ 3 Schließung und Aufhebung von Friedhöfen

II. Ordnungsvorschriften

§ 4 Öffnungszeiten
§ 5 Verhalten auf dem Friedhof
§ 6 Gewerbliche Tätigkeiten 

III. Bestattungsvorschriften

§ 7 Anmeldung
§ 8 Beschaffenheit von Särgen, Urnen und Ausstattungsele-

menten
§ 9 Bestattungen
§ 10 Feierhallen und Abschiedsraum
§ 11 Ausheben und Schließen der Gräber
§ 12 Ruhezeiten
§ 13 Umbettungen

IV. Grabstätten

§ 14 Arten von Grabstätten
§ 15 Verleihung von Nutzungsrechten
§ 16 Erlöschen von Nutzungsrechten
§ 17 Erdreihengräber
§ 18 Erdgemeinschaftsanlage
§ 19 Erdwahlgräber
§ 20 Familiengräber
§ 21 Urnenreihengräber
§ 22 Urnengemeinschaftsgrabstätte in Rasenfeldern ohne 

Grabkennzeichnung 
§ 23 Urnengemeinschaftsgrabstätte in Rasenfeldern mit 

Grabkennzeichnung
§ 24 Urnenwahlgräber
§ 25 Baumgräber 
§ 26 Gemeinschaftsgrabstätten
§ 27 Ehrengrabstätten
§ 28  Jüdische Grabreihen auf dem Neuen Friedhof Potsdam

V. Gestaltung von Grabstätten 

§ 29 Allgemeine Grundsätze
§ 30 Gestaltung von Grabmalen
§ 31 Grabmalantrag
§ 32 Aufstellen von Grabmalen
§ 33 Grabeinfassungen
§	34	 Unterhaltung,	Verkehrssicherungspflicht
§ 35 Entfernung und Beseitigung von Grabmalen

VI.	 Grabpflege

§	36	 Gärtnerische	Grabgestaltung	und	–pflege
§	37	 Vernachlässigung	der	Grabpflege
§ 38 Grabstätten mit besonderen Gestaltungsvorschriften

VII. Schlussvorschriften

§ 39 Haftung
§ 40 Gebühren 
§ 41 Ordnungswidrigkeiten
§ 42   Ersatzvornahme

I. Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Zweckbestimmung und Zuordnung

(1) Die Landeshauptstadt Potsdam betreibt die Friedhöfe, Lei-
chenhallen und Feierhallen als öffentliche Einrichtungen. Die 
städtischen Friedhöfe dienen der Bestattung aller Einwohner 
der Landeshauptstadt Potsdam und der in der Landeshaupt-
stadt Potsdam verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen 
ohne oder mit unbekanntem Wohnsitz sowie anderer verstorbe-
ner Personen bei besonderem berechtigten Interesse. Auf dem 
Friedhof Eiche werden nur Personen mit letztem bzw. ehemali-
gem Wohnsitz im Ortsteil beigesetzt.

(2) Friedhöfe sind Orte der Einkehr und Besinnung, der Grab-
pflege	und	des	persönlichen	Gedenkens	an	die	Verstorbenen.	
Sie sind der Öffentlichkeit zugängliche Anlagen und für das 
Stadtklima und die Stadtökologie bedeutsame Flächen, die der 
Fauna und Flora wichtige Refugien und dem Besucher Ruhe 
und Erholung bieten.

(3) Friedhöfe stellen, besonders in ihren alten Teilen, künstle-
risch und historisch wertvolle Zeugnisse der Stadtgeschichte 
dar, die unter Denkmalschutz gestellt werden können und als 
Kulturraum erhaltenswert sind.

(4) Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die Vorschriften 
über die Bestattung auch für die Beisetzung von Aschen.

§ 2
Geltungsbereich

(1) Diese Friedhofssatzung gilt für folgende im Gebiet der Lan-
deshauptstadt Potsdam gelegenen und von ihr verwalteten 
kommunalen Friedhöfe:

a) Alter Friedhof Potsdam, Heinrich-Mann-Allee 106

b) Neuer Friedhof Potsdam, Heinrich-Mann-Allee 25

c) Friedhof Babelsberg, Goethestraße 12 – 30

d) Friedhof Babelsberg, Großbeerenstraße 81 – 83

e) Friedhof Drewitz, Am Friedhof

f) Neuer Friedhof Bornim, Golmer Chaussee

g) Alter Friedhof Bornim, Potsdamer Straße

h) Friedhof Sacrow, Krampnitzer Straße 

i) Friedhof Eiche, Baumschulenweg
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j) Neuer Teil Friedhof Klein-Glienicke, Wilhelm-Leuschner-Stra-
ße

k) Friedhof Fahrland, Ketziner Straße

l) Friedhof Kartzow, Fahrländer Chaussee

m) Friedhof Krampnitz, Rotkehlchenweg
 
(2) Für den unter Denkmalschutz stehenden Friedhof Klein Gli-
enicke Alter Teil werden gemäß § 38 dieser Satzung besondere 
Regelungen getroffen. 

(3) Diese Satzung gilt nicht für die Sowjetischen Friedhöfe im 
Stadtgebiet der Landeshauptstadt Potsdam.

§ 3
Schließung und Aufhebung von Friedhöfen

(1) Jeder Friedhof kann bei Vorliegen eines öffentlichen Interes-
ses ganz oder teilweise für weitere Bestattungen oder auch für 
einzelne Bestattungs- oder Grabstättenarten gesperrt (Schlie-
ßung) oder nach seiner Schließung einer anderen Nutzung (Auf-
hebung) zugeführt werden. 

(2) Durch die Schließung wird die Möglichkeit des Erwerbs und 
der Verlängerung von Nutzungsrechten ausgeschlossen. So-
weit Nutzungsrechte, die bis zum Zeitpunkt der Schließung aus-
geübt worden sind, bestehen, werden dem Nutzungsberech-
tigten auf Antrag Nutzungsrechte auf einem anderen Friedhof 
oder anderen Friedhofsteil eingeräumt oder eine Rückzahlung 
der auf die restliche Laufzeit entfallenden Gebühren geleistet.

(3) Durch die Aufhebung geht die Eigenschaft des Friedhofs als 
Ruhestätte der Toten verloren. Im Falle einer Aufhebung vor Ab-
lauf der Mindestruhezeit der letzten Bestattung auf Grund zwin-
gender Gründe des öffentlichen Interesses werden den Nut-
zungsberechtigten für die restliche Dauer der Nutzungsrechte 
entsprechende Rechte auf einem anderen Friedhofsteil oder 
einem anderen Friedhof eingeräumt. Die Verstorbenen sind in 
diesem Fall auf Kosten der Landeshauptstadt Potsdam in die 
neuen Grabstätten umzubetten.

(4) Die Schließung und die Aufhebung eines Friedhofsteils oder 
eines Friedhofs bedürfen der Genehmigung der zuständigen 
Behörde und einer Beschlussfassung der Stadtverordnetenver-
sammlung.

II. Ordnungsvorschriften

§ 4
Öffnungszeiten

(1) Die Friedhöfe sind während der an den Eingängen bekannt 
gegebenen Zeiten für den Besuch geöffnet.
 
 (2) Das Betreten der Friedhöfe oder einzelner Friedhofsteile 
kann aus besonderem Anlass während bestimmter Zeiträume 
für die allgemeine Nutzung oder für Einzelpersonen untersagt 
werden. 

§ 5
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes ent-
sprechend zu verhalten. Die Anordnungen des Friedhofsperso-
nals sind zu befolgen.

(2) Kinder unter 7 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung 
Erwachsener betreten.

(3) Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet:

a) an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung 
ruhestörende Arbeiten auszuführen, 

b) Äußerungen und Handlungen vorzunehmen, mit denen 
Glaubensbekenntnisse oder politische Gesinnungen ande-
rer verachtet oder verunglimpft werden können,

c) öffentliche Versammlungen und Aufzüge durchzuführen,

d) Uniformen, Uniformteile oder gleichartige Kleidungsstücke 
als Ausdruck gemeinsamer politischer Gesinnung zu tra-
gen; ausgenommen sind Uniformen des öffentlichen Diens-
tes, 

e) die Wege mit Fahrzeugen oder Sport- und Freizeitgeräten 
aller Art zu befahren; ausgenommen sind Kinderwagen, 
Handwagen, Behindertenmobile sowie Fahrzeuge der Lan-
deshauptstadt Potsdam und der für den Friedhof zugelasse-
nen Gewerbetreibenden,

f) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu ver-
unreinigen oder zu beschädigen, 

g)	 auf	Grab-	und	Vegetationsflächen	Pflanzenschutz-	und	Un-
krautbekämpfungsmitteln anzuwenden,

h) im Interesse des Umwelt- und Naturschutzes dürfen nur 
Kränze, Gestecke, Gebinde, Blumen und Verpackungsma-
terial aus verrottbarem biologisch abbaubarem Material ver-
wendet werden; ausgenommen sind Grabvasen und Gieß-
kannen,

i) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür vorgesehenen Stel-
len abzulagern; Grünabfälle und Restmüll müssen in den 
dafür vorgesehen Gefäßen getrennt  entsorgt werden. So-
weit Gefäße zur Trennung anderer Stoffe angeboten werden, 
ist auch hier eine getrennte Entsorgung vorzunehmen,

j) zu rauchen oder alkoholische Getränke zu konsumieren,

k) Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen sowie 
gewerbliche Dienste anzubieten oder diesbezüglich zu wer-
ben, Druck- oder Werbeschriften zu verteilen,

 
l)	 gewerbsmäßig	zu	filmen	oder	zu	fotografieren,

m) zu lärmen und zu spielen,

n) Hunde mit sich zu führen oder sonstige Tiere mitzubringen.

(4) Für schwerbehinderte Personen mit dem Merkzeichen geh-
behindert	(G),	außergewöhnlich	gehbehindert	(aG),	hilflos	(H),	
blind (BL) oder ständige Begleitung notwendig(B) im Behinder-
tenausweis, werden Sondergenehmigungen von der Landes-
hauptstadt zum Befahren des Neuen Friedhofs Potsdam mit 
dem Pkw erteilt. Die Sondergenehmigung beschränkt sich auf 
den Zeitraum von Ostern bis Totensonntag eines Jahres, jeweils 
dienstags und donnerstags während der Öffnungszeit. Zwi-
schen Totensonntag und Ostern können die Berechtigten einen 
Tagesschlüssel zum Befahren des Neuen Friedhofs Potsdam in 
der Friedhofsverwaltung in Empfang nehmen. Die Gestattung 
wird jedes Jahr gegen Gebühr auf der Grundlage der Friedhofs-
gebührensatzung der Landeshauptstadt Potsdam in der jeweils 
gültigen Fassung neu erteilt.

(5) Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zu-
sammenhängende Veranstaltungen bedürfen der Zustimmung 
der Landeshauptstadt Potsdam und sind spätestens vier Wo-
chen vorher schriftlich anzumelden.

(6) Die Landeshauptstadt Potsdam kann Ausnahmen von den 
Verboten des Absatz 3 zulassen, soweit sie mit dem Friedhofs-
zweck und der Friedhofssatzung vereinbar sind.
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§ 6
Gewerbliche Tätigkeiten

(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige Gewerbetrei-
bende bedürfen für Tätigkeiten auf den Friedhöfen der vorhe-
rigen Zulassung durch die Stadt, die gleichzeitig den Umfang 
der Tätigkeiten festlegt.

(2) Zuzulassen sind Gewerbetreibende, die 

a) in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuver-
lässig sind und

b) selbst oder deren fachliche Vertreter die Meisterprüfung ab-
gelegt haben oder in die Handwerksrolle eingetragen sind 
oder	über	eine	gleichwertige	Qualifikation	verfügen

c)	eine	entsprechende	Berufshaftpflichtversicherung	nachwei-
sen können.

(3) Die Zulassung erfolgt durch Ausstellen einer Berechtigungs-
karte. Die zugelassenen Gewerbetreibenden haben für jeden 
Angestellten bei der Stadt einen Ausweis zu beantragen. Die 
Zulassung und die Angestelltenausweise sind dem Friedhofs-
personal auf Verlangen vorzuweisen; sie sind alle 5 Jahre zu 
erneuern.

(4) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die 
Friedhofssatzung und die dazu ergangenen Regelungen zu be-
achten. Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die sie 
oder ihre Angestellten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf 
den Friedhöfen schuldhaft verursachen.

(5) Alle Arbeiten sind unter Wahrung der Ruhe und Würde des 
Friedhofs auszuführen. In der Nähe von Bestattungen sind ru-
hestörende Arbeiten einzustellen. Gewerbliche Arbeiten dür-
fen nur an Werktagen – außer samstags – in der Zeit zwischen  
6:30 Uhr und 17:00 Uhr ausgeführt werden. Die Landeshaupt-
stadt Potsdam kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem 
Friedhofszweck und der Friedhofssatzung vereinbar sind. Ge-
werbliche Arbeiten auf den Friedhöfen können für bestimmte 
Tage und Tageszeiten untersagt oder eingeschränkt werden. 
Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materiali-
en dürfen auf den Friedhöfen nur vorübergehend und nur an 
Stellen gelagert werden, an denen sie nicht behindern. Nach 
Beendigung der Arbeiten ist umgehend der Arbeits- und Lager-
platz wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. 
Abraum muss auf die vorgesehenen Lagerplätze gebracht oder 
von dem Friedhofsgelände entfernt werden.

(6) Die Gewerbetreibenden und ihre Angestellten haben die 
Friedhofssatzung und von der Landeshauptstadt Potsdam er-
teilte	 Auflagen	 und	 Anordnungen	 des	 Friedhofspersonals	 zu	
beachten. 

(7) Gewerbetreibende, die für Arbeiten auf den Friedhöfen zu-
gelassen sind, dürfen die Hauptwege der Friedhöfe bei der Aus-
führung ihrer Arbeiten mit geeigneten Fahrzeugen – in der Regel 
mit nicht mehr als 7,5 t zulässigem Gesamtgewicht – auf den 
dafür freigegebenen Wegen befahren. Die Fahrgeschwindigkeit 
darf 10 km/h nicht übersteigen. Fahrzeuge sind so abzustellen, 
dass sie niemanden behindern. Nach Arbeitsschluss sind sie 
wieder vom Friedhof zu entfernen. Für die Arbeitsfahrzeuge wird 
eine Genehmigung im Rahmen der gewerblichen Zulassung er-
teilt. Die Zulassung eines Fahrzeuges kann von bestimmten Auf-
lagen abhängig gemacht werden (z. B.: max. Größe, Gewicht, 
umweltfreundliche Motoren etc.). Die Erlaubnis zum Befahren 
von Friedhofswegen gilt nicht an Samstagen, Sonn- und Feier-
tagen. Das Befahren der Wege kann aus besonderem Grund 
untersagt werden.

(8) Gewerbetreibende haften für alle Schäden, die sie oder ihre 
Mitarbeiter im Zusammenhang  mit ihrer Tätigkeit auf den Fried-
höfen verursachen. 

(9) Gewerbetreibenden, die trotz schriftlicher Abmahnung wie-

derholt oder schwerwiegend gegen die Vorschriften der Fried-
hofssatzung verstoßen oder bei denen die Voraussetzungen 
des Absatzes 2 ganz oder teilweise nicht mehr vorliegen, kann 
die Zulassung auf Zeit oder auf Dauer entzogen werden. Vorher 
kann die berufsständische Organisation gehört werden.
 
(10) Verwaltungsverfahren gemäß § 6 Absätze 1 bis 3 dieser 
Satzung können über den Einheitlichen Ansprechpartner für das 
Land Brandenburg abgewickelt werden. Es gelten die Regelun-
gen des Gesetzes zum Verfahren Einheitlicher Ansprechpartner 
für das Land Brandenburg sowie §§ 71 a bis e Verwaltungsver-
fahrensgesetz für das Land Brandenburg.

(11) Für die Durchführung von Verwaltungsverfahren gemäß § 6 
Absätze 1 bis 3 dieser Satzung gelten die Bestimmungen des 
§ 42 a Verwaltungsverfahrensgesetz in Verbindung mit § 1 Ver-
waltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg über die 
Genehmigungsfiktion

III. Bestattungsvorschriften

§ 7
Anmeldung

(1) Bestattungen sind unverzüglich nach Feststellung des Todes 
bei der Landeshauptstadt Potsdam anzumelden. Bei der Anmel-
dung	sind	vom	Bestattungspflichtigen	oder	dessen	Beauftrag-
ten die Bescheinigung über den Sterbefall und ein schriftlicher 
Auftrag zur Durchführung der Bestattung vorzulegen.

(2) Wird eine Bestattung in einer früher erworbenen Wahlgrab-
stätte nach §§ 19, 20, 24 und 25 dieser Satzung beantragt, ist 
das entsprechende Nutzungsrecht nachzuweisen.

(3) Die Landeshauptstadt Potsdam setzt in Abstimmung mit den 
Hinterbliebenen Ort und Zeit der Bestattung fest. Wünsche der 
Angehörigen werden nach Möglichkeit berücksichtigt.  Sams-
tags	sowie	an	Werktagen	finden	grundsätzlich	nach	13:30	Uhr	
keine Bestattungen statt. Über Ausnahmen entscheidet die Lan-
deshauptstadt Potsdam auf Antrag. 

(4) Bestattungen müssen innerhalb von zehn Tagen nach Eintritt 
des Todes erfolgen. Leichen, die nicht binnen zehn Tagen nach 
Eintritt des Todes bestattet und Aschen, die nicht binnen sechs 
Monaten nach der Einäscherung beigesetzt sind, werden auf 
Kosten	des	Bestattungspflichtigen	von	Amts	wegen	in	der	Erd-/
Urnengemeinschaftsanlage bestattet bzw. beigesetzt. Die unte-
re Gesundheitsbehörde kann im Einzelfall die Frist verlängern, 
sofern gesundheitliche oder hygienische Bedenken nicht entge-
genstehen, oder die Frist nach Satz 1 aus Gründen der Hygiene 
verkürzen. Der Satz gilt nicht für die in § 6 Abs. 3 Brandenburgi-
sches Bestattungsgesetz genannten Todesfälle.

§ 8
Beschaffenheit von Särgen, Urnen 

und Ausstattungselementen

(1) Erd- und Feuerbestattungen sind in Särgen vorzunehmen. 
Die Särge müssen festgefügt und abgedichtet sein, so dass je-
des Durchsickern von Flüssigkeit ausgeschlossen ist. Die Särge, 
die Sargausstattung und die Bekleidung der Leichen müssen 
aus leicht vergänglichen, umweltfreundlichen Stoffen bestehen 
und den gültigen VDI-Richtlinien entsprechen. Auch Überurnen 
müssen aus leicht abbaubarem, umweltfreundlichem Material 
bestehen. Särge sollen höchstens 2,05 m lang, 0,75 m breit und 
0,85 m hoch sein. 

(2) Werden die Anforderungen an die Särge und Urnen nicht 
erfüllt, kann die Landeshauptstadt Potsdam eine Bestattung/
Beisetzung ablehnen oder in besonderen Fällen auf Antrag  eine 
Ausnahme genehmigen. 
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§ 9
Bestattungen 

(1) Bestattungen und Ausgrabungen sind ausschließlich von 
der Landeshauptstadt Potsdam vorzunehmen. Dazu gehört 
auch, dass die Landeshauptstadt Potsdam die Särge und Ur-
nen transportiert, die Gräber gemäß § 11 dieser Satzung öffnet 
und schließt sowie die Särge und Urnen versenkt.

(2) Die Landeshauptstadt Potsdam kann gestatten, dass Särge 
und Urnen von anderen Personen bis zur Grabstätte getragen 
werden. Aus Sicherheitsgründen bleibt das Absenken am Grab 
Mitarbeitern der Landeshauptstadt Potsdam vorbehalten.

§ 10
Feierhallen und Abschiedsraum

(1) Auf Wunsch werden Särge und Urnen für die Trauerfeier in 
einer Feierhalle aufgebahrt. Ist eine solche Einrichtung nicht 
vorhanden oder wird die Benutzung nicht gewünscht, kann die 
Trauerfeier am Grabe abgehalten werden. Das Aufstellen eines 
Sarges in einer Feierhalle ist ausgeschlossen, wenn zwingende 
Gründe des öffentlichen Interesses es erfordern.
 
(2) Die Ausschmückung und Beleuchtung der Feierhalle wird 
durch die Landeshauptstadt Potsdam vorgenommen. In Ab-
sprache mit der Landeshauptstadt Potsdam kann durch eine 
zugelassene Firma oder die Hinterbliebenen eine zusätzliche 
Dekoration vorgenommen werden.

(3) Gedenkreden können von Geistlichen, weltlichen Rednern 
und Laienrednern gehalten werden.

(4) Soll die Feier länger als 30 Minuten dauern, ist dieses der 
Landeshauptstadt Potsdam vorab mitzuteilen.

(5) Auf dem Neuen Friedhof Potsdam steht ein Raum zur Ab-
schiedsnahme am offenen Sarg zur Verfügung, sofern nicht 
zwingende Gründe eine Untersagung erfordern.

§ 11
Ausheben und Schließen der Gräber

(1) Die Gräber werden von der Landeshauptstadt Potsdam für 
die Bestattung vorbereitet und geschlossen.

(2) Beim Grabaushub können Nachbargräber durch Überbau-
ung mit Erdcontainern, Laufdielen oder sonstigem Zubehör in 
Anspruch genommen werden. Für dabei entstandene Schäden 
an der überbauten Grabstätte haftet die Landeshauptstadt Pots-
dam.

(3) Vor einer Bestattung in einer bereits gestalteten Grabstätte 
sind vom Grabstättennutzer oder dessen Beauftragten rechtzei-
tig	 vor	 Graböffnung	 Pflanzen,	 Gedenkzeichen,	 Einfassungen,	
Fundamente und sonstiges Grabzubehör zu entfernen. Muss 
die Grabausstattung beim Ausheben des Grabes durch die 
Landeshauptstadt Potsdam entfernt werden, haftet die Landes-
hauptstadt Potsdam nicht für entstandene Schäden. Anfallende 
Kosten werden dem Grabstättennutzer berechnet.

(4)	Die	Tiefe	der	Gräber	beträgt	vom	Erdoberflächenniveau	bis	
zur Oberkante des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkan-
te der Urne mindestens 0,50 m.

(5) Die Gräber für Erdbestattungen müssen durch mindestens 
0,30 m starke Erdwände voneinander getrennt sein.  

§ 12
Ruhezeiten

(1) Die Ruhezeit für Erdbestattungen beträgt 25 Jahre und für 
Urnenbeisetzungen 20 Jahre. Bei Kindern, die vor Vollendung 

des 5. Lebensjahres verstorben sind und körperhaft bestattet 
werden, beträgt sie 20 Jahre.

(2) Die Ruhezeit für Kriegsgräber gemäß dem Gesetz über die 
Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft 
(Gräbergesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
9. August 2005 (BGBl. I S. 2426) ist unbegrenzt.

§ 13
Umbettungen

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.

(2) Ausgrabungen und Umbettungen von Leichen und Urnen 
vor Ablauf der Ruhezeit dürfen nur vorgenommen werden, wenn 
ein wichtiger Grund die Störung der Totenruhe rechtfertigt.

(3) Ausgrabungen und Umbettungen erfolgen nur auf schriftli-
chen Antrag oder richterliche Anordnung. Antragsberechtigt ist 
der Nutzungsberechtigte oder derjenige, an den das Nutzungs-
recht vergeben wurde.

(4) Ausgrabungen und Umbettungen werden von der Landes-
hauptstadt Potsdam veranlasst und durchgeführt.

(5) Ausgrabungen und Umbettungen von Leichen bedürfen der 
vorherigen Zustimmung der Gesundheitsbehörde der Landes-
hauptstadt Potsdam.

(6) Umbettungen von Leichen im Zeitraum von zwei Wochen bis 
zu sechs Monaten nach der Beisetzung sind unzulässig, sofern 
die Ausgrabung nicht richterlich angeordnet ist. 

IV. Grabstätten 

§ 14
Arten von Grabstätten

(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum der Landeshauptstadt 
Potsdam. An ihnen können nur Rechte nach den Bestimmungen 
dieser Satzung erworben werden. Es besteht kein Anspruch auf 
Verleihung des Nutzungsrechts oder auf Zuteilung einer bestimm-
ten Grabstätte oder auf die Unveränderlichkeit deren Umgebung. 

(2) Bestehen über das Nutzungsrecht an einer Grabstätte oder 
über deren Verwendung oder Gestaltung Meinungsverschie-
denheiten zwischen den Berechtigten, so kann die Landes-
hauptstadt Potsdam bis zum Nachweis einer Einigung oder 
rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung jede Benutzung der 
Grabstätte untersagen und Zwischenregelungen treffen.

(3) Grundsätzlich werden Grabstätten nur im Sterbefall zur Ver-
fügung gestellt. 

(4) Es sind folgende Arten von Grabstätten zu unterscheiden:

a) Erdreihengräber gemäß  § 17 dieser Satzung, 

b) Erdgemeinschaftsgrabstätte in Rasenfeldern gemäß § 18 
dieser Satzung,

c) Erdwahlgräber gemäß § 19 dieser Satzung,

d) Familiengräber gemäß § 20 dieser Satzung,

e) Urnenreihengräber gemäß § 21 dieser Satzung,

f) Urnengemeinschaftsgrabstätte in Rasenfeldern ohne Grab-
kennzeichnung gemäß § 22 dieser Satzung,

g) Urnengemeinschaftsgrabstätte in Rasenfeldern mit Grab-
kennzeichnung gemäß § 23 dieser Satzung,
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h) Urnenwahlgräber gemäß § 24 dieser Satzung,

i) Baumgräber gemäß § 25 dieser Satzung,

j) Gemeinschaftsgräber gemäß § 26 dieser Satzung,

k) Ehrengräber gemäß § 27 dieser Satzung,

l) Gräber der Opfer von Kriegs- und Gewaltherrschaft gemäß 
§ 28 dieser Satzung.

Die genannten Grabarten stehen nicht auf jedem der in § 1 die-
ser Satzung genannten Friedhöfe zur Verfügung.

(5) Auf bestimmten Friedhöfen der Landeshauptstadt Potsdam 
soll auch die Möglichkeit zur Bestattung auf gärtnerbetreuten 
Grabfeldern eingeräumt werden.

§ 15
Verleihung von Nutzungsrechten 

(1) Eine Grabstätte darf nur belegt werden, wenn die Dauer ei-
nes bestehenden Nutzungsrechts (Nutzungszeit) der Ruhezeit 
entspricht. 

(2) Falls ein Grab wiederbelegt werden soll, darf eine Bestattung 
nicht durchgeführt werden, wenn festgestellt wird, dass

a) eine dort bereits bestattete Leiche nicht oder nicht ausrei-
chend verwest ist, 

b) die Standsicherheit oder die Lebensfähigkeit eines erhal-
tenswerten Baumes durch Abgrabung des Wurzelwerks 
nicht mehr gewährleistet wäre. In diesem Falle wird eine 
andere Grabstätte gleicher Art zur Verfügung gestellt. Die 
Kosten für eine eventuelle Umsetzung des Gedenkzeichens 
sowie des Grabinventars trägt der Nutzungsberechtigte, so-
weit diese Kosten durch ihn verursacht worden sind.

(3) Für Reihengräber wird ein einmaliges Nutzungsrecht (Nut-
zungszeit) von 25 Jahren bei Erdbestattungen und 20 Jahren 
bei Urnenbeisetzungen verliehen. Eine Verlängerung der Nut-
zungszeit ist nicht möglich.

(4) An Wahlgrabstätten wird ein Nutzungsrecht (Nutzungszeit) 
verliehen, welches sich bei Erdwahlgräbern auf 25 Jahre  und 
bei Urnenwahlgräbern auf 20 Jahren beläuft. Es kann auf Antrag 
jeweils bis zu 25 Jahre bzw. 20 Jahre verlängert werden. Eine 
weitere Verlängerung ist im Rahmen der Kapazitäten des jewei-
ligen Friedhofes möglich.

(5) Bei der Belegung einer Wahlgrabstätte darf die Ruhezeit 
die Dauer des Nutzungsrechtes nicht überschreiten. Bei einer 
Wahlgrabstätte, die mehrere Grabstellen umfasst, ist die Ver-
längerung des Nutzungsrechtes nur für die gesamte Grabstätte 
möglich. Dies gilt auch, sofern sich durch eine Beisetzung eine 
Überschneidung ergibt.

(6) Das Nutzungsrecht an Familiengrabstätten kann zu Lebzei-
ten vergeben und mehrmals verlängert werden.

(7) An Baumgräbern können Nutzungsrechte für Reihengräber 
oder Wahlgräber bestellt werden. 

(8) Der Antrag auf Verleihung oder Verlängerung von Nutzungs-
rechten ist bei der Landeshauptstadt Potsdam zu stellen. Nut-
zungsberechtigte haben jede Änderung ihrer Anschrift mitzutei-
len. Für einen Schaden, der aus der Unterlassung einer solchen 
Mitteilung entsteht, ist die Landeshauptstadt Potsdam nicht er-
satzpflichtig.

(9) Die Rechtsnachfolge in das Nutzungsrecht tritt im Todesfall 
ein. Sie kann testamentarisch oder vorab als Erklärung gegen-
über der Landeshauptstadt Potsdam bestimmt werden. Falls 
der Nutzungsberechtigte keine Bestimmung über die Rechts-

nachfolge getroffen hat, sind seine volljährigen Angehörigen in 
folgender Reihenfolge nutzungsberechtigt:

a) der Ehegatte bzw. der gleichgeschlechtliche Lebenspart-
ner,

b) die Kinder,

c) die Eltern,

d) die Geschwister,

e) die Enkelkinder,

f) die Großeltern,

In den Fällen b – f ist die jeweils älteste Person nutzungsberech-
tigt. Das Nutzungsrecht kann aber auch bereits zu Lebzeiten 
des Nutzungsberechtigten auf eine andere Person übertragen 
werden.

§ 16
Erlöschen von Nutzungsrechten

(1) Das Nutzungsrecht erlischt, wenn die Zeit abgelaufen ist, für 
die es verliehen worden ist, oder wenn der Nutzungsberechtigte 
auf das Nutzungsrecht verzichtet. Ein Verzicht an unbelegten 
Grabstätten ist jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst nach 
Ablauf der letzten Ruhezeit möglich.

(2) Das Nutzungsrecht kann entzogen werden, wenn die Grab-
stätten trotz Aufforderung nicht den Vorschriften entsprechend 
angelegt	ist	oder	ihre	Pflege	vernachlässigt	wird.	Sind	die	An-
schriften der Nutzungsberechtigten nicht zu ermitteln oder mög-
liche Nutzungsberechtigte unbekannt, so genügt eine öffentli-
che Bekanntmachung.

(3) Bei Verzicht oder Entzug des Nutzungsrechtes besteht kein 
Anspruch auf Rückzahlung bereits entrichteter Grabstättennut-
zungsgebühren.

(4) Auf den Ablauf von Nutzungsrechten wird, sofern keine indi-
viduelle Mitteilung an den jeweiligen Nutzungsberechtigten er-
folgt, durch Veröffentlichung im Amtsblatt für die Landeshaupt-
stadt Potsdam und durch öffentlichen Aushang am jeweiligen 
Friedhof hingewiesen.

(5) Bei Erlöschen eines Nutzungsrechtes haben die vormals 
Nutzungsberechtigten drei Monate nach Bekanntmachung das 
Recht	und	die	Pflicht,	die	Grabmäler,	Fundamente	und	sonstige	
oberirdische Grabausstattung zu entfernen bzw. entfernen zu 
lassen.

(6) Über die Wiederverwendung/Wiederbelegung abgelaufener 
Grabfelder entscheidet die Landeshauptstadt Potsdam.

§ 17
Erdreihengräber

(1) Erdreihengräber sind einstellige Grabstätten für Körperbe-
stattungen. Die Gräber werden der Reihe nach belegt und im 
Todesfall nur für die Dauer der Ruhezeit des Verstorbenen zur 
Nutzung vergeben. 

(2) In einem Erdreihengrab darf nur ein Verstorbener bestattet 
werden.

(3) Die Grabstellen haben grundsätzlich folgende Größen:

a) für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr
 Länge: 1,30 m / Breite: 0,80 m

b) für alle anderen Verstorbenen
  Länge: 2,50 m / Breite: 1,25 m



10   Amtsblatt 1/2015 der Landeshauptstadt Potsdam

§ 18
Erdgemeinschaftsanlagen

(1) Erdgemeinschaftsgrabstätten sind einstellige Grabstätten 
für eine Körperbestattung. Die Gräber werden der Reihe nach 
belegt und im Todesfall nur für die Dauer der Ruhezeit des Ver-
storbenen	vergeben.	Die	Grabfläche	 ist	ausschließlich	mit	Ra-
sen	gestaltet,	individuelle	Pflanzungen	sind	nicht	gestattet.	Ein	
Gedenkzeichen kann liegend bis zu einer Größe von 0,20 m² auf 
der Grabstelle errichtet werden.

(2) Die Grabstellengröße beträgt 2,50 m x 1,25 m.

(3) Über die Wiederbelegung von Gemeinschaftsanlagen nach 
Ablauf der Ruhezeit entscheidet die Landeshauptstadt Pots-
dam.

§ 19
Erdwahlgräber

 
(1) Erdwahlgräber sind ein- oder mehrstellige Grabstätten für 
Körperbestattungen. Ein Anspruch auf eine bestimmte Grabs-
tätte besteht nicht.

(2) Das einstellige Wahlgrab hat grundsätzlich eine Länge von 
2,50 m und eine Breite von 1,25 m. Bei mehrstelligen Wahlgrä-
bern erhöht sich die Grabbreite um 1,25 m je Stelle.

(3) Je Grabstelle kann nur ein Sarg in einfacher Tiefe bestattet 
werden.

(4) In den nicht belegten Grabstätten kann jeweils nur eine Urne 
beigesetzt werden.

§ 20
Familiengräber

(1) Familiengräber sind mehrstellige Grabanlagen in besonde-
rer Lage. Sie entsprechen den früheren Erbbegräbnissen.

(2) Särge können nur in einfacher Tiefe bestattet werden.

(3) Nicht verlängerte, abgelaufene Familiengräber können von 
der Landeshauptstadt Potsdam neu vergeben werden.

(4) Familiengrabstätten werden nur im Rahmen der zur Verfü-
gung stehenden Flächen vergeben.

§ 21
Urnenreihengräber

(1) Urnenreihengräber sind Grabstätten für eine Urnenbeiset-
zung. Die Gräber werden der Reihe nach belegt und im Todes-
fall für die Dauer der Ruhezeit zur Nutzung vergeben. 

(2) Die Grabstelle hat in der Regel eine Länge und Breite von je 
1,00 m, mindestens jedoch von je 0,80 m.

§ 22
Urnengemeinschaftsgrabstätte in Rasenfeldern 

ohne Grabkennzeichnung

(1) Für die Beisetzung von Urnen werden für die Dauer der Ru-
hezeit Urnengemeinschaftsgrabstätten in Rasenfeldern bereit-
gestellt.

(2) In einer Urnengemeinschaftsgrabstätte werden Urnen der 
Reihe nach auf einer Fläche von 0,25 m x 0,25 m je Urne bei-
gesetzt. Es ist nicht gestattet, die Lage einer Urne durch eine 
Grabbepflanzung	 oder	 Aufstellung	 eines	 Gedenkzeichens	
kenntlich zu machen.

(3) Blumen, Kränze und Gebinde sind an der Gemeinschafts-
stele bzw. an den Blumenringen der Anlage, soweit vorhanden, 
abzulegen.

(4) Während der Beisetzung der Urne und nachfolgend beim 
Besuch	der	Anlage	ist	das	Betreten	der	Rasenfläche	untersagt.

(5) Über die Wiederbelegung von Gemeinschaftsanlagen nach 
Ablauf der Ruhezeit entscheidet die Landeshauptstadt Pots-
dam.

§ 23
Urnengemeinschaftsgrabstätte in Rasenfeldern 

mit Grabkennzeichnung

(1) Die Urnen werden der Reihe nach und für die Dauer der 
Ruhezeit in einer geschlossenen Anlage beigesetzt. Die Grabs-
tättengröße beträgt 0,80 m x 0,80 m. Eine Grabplatte aus Natur-
stein in der Größe von 0,20 m x 0,30 m mit einer Inschrift ist als 
Gedenkzeichen	bündig	im	Erdreich	zu	verlegen.	Eine	Bepflan-
zung der Fläche ist untersagt.

(2) Blumen, Kränze und Gebinde sind nicht auf der Beisetzungs-
fläche	sondern	an	den	dafür	vorgesehenen	Stellen	abzulegen.

(3) Über die Wiederbelegung von Gemeinschaftsanlagen nach 
Ablauf der Ruhezeit entscheidet die Landeshauptstadt Potsdam.

§ 24
Urnenwahlgräber

(1) Urnenwahlgräber sind Gräber zur Beisetzung von Urnen 
Verstorbener, an denen ein Nutzungsrecht auf Zeit verliehen 
wird. Es kann auf Antrag bis zu 20 Jahre verlängert werden, eine 
weitere Verlängerung ist im Rahmen der Kapazität des jeweili-
gen Friedhofs möglich. In einem Urnenwahlgrab können bis zu 
vier Urnen beigesetzt werden. Ein Anspruch auf eine bestimmte 
Grabstätte besteht nicht. 

(2) Die Grabstelle hat in der Regel eine Länge und Breite von je 
1,00 m, mindestens jedoch von je 0,80 m.

§ 25 
Baumgräber

(1) Baumgräber sind Grabstätten für Urnenbeisetzungen an 
schon	länger	bestehenden	oder	neu	gepflanzten	Gehölzen.	

(2) Dabei unterscheiden wir in Reihengräber für die Beisetzung 
einer Urne und in Wahlstellen für die Beisetzung von zwei Urnen.

(3) Die Urnengruft wird zur Schonung des Wurzelbereiches in 
einem angemessenen Abstand von ca. 1,00 m – 1,50 m vom 
Stammbereich des Gehölzes geöffnet.

(4) Grabkennzeichnungen sind in Form von liegenden Natur-
steinplatten bzw. naturgeformten Findlingen mit einer Ansichts-
fläche	von	ca.	30	cm	x	20	cm	am	Beisetzungspunkt	der	Urne	
möglich. Am Beisetzungsort der Urne sind das Ablegen von 
Blumen	und	Gebinden	und	 	Pflanzungen	 jeglicher	Art	ausge-
schlossen. Dazu werden zentrale Ablagepunkte, direkt auf den 
Grabfeldern, angeboten.

(5)	Die	gärtnerische	Pflege	der	Wiesenflächen	beschränkt	sich	
auf einen extensiven Rasenschnitt innerhalb der Fläche. Der 
Bestattungsbereich	um	das	Gehölz	wird	von	der	Pflege	ausge-
schlossen	und	verbleibt	naturbelassen.	Die	gärtnerische	Pflege	
der	Wiesenflächen	und	der	Gehölze	erfolgt	durch	die	Landes-
hauptstadt Potsdam.

(6) Wird ein Baum aus Sicherheitsgründen gefällt oder ist durch 
Windbruch bzw. Krankheit abgängig, wird in unmittelbarer Nähe 
nach Maßgabe der Landeshauptstadt Potsdam ein neues Ge-
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hölz	gepflanzt.	Der	Stubben	bleibt	zur	Wahrung	der	Totenruhe	
erhalten.

(7) Baumgräber werden nicht auf allen Friedhöfen der Stadt an-
geboten.

§ 26
Gemeinschaftsgrabstätten

(1) Gemeinschaftsgrabstätten sind Grabanlagen religiöser und 
politischer Vereinigungen und unterliegen besonderen Gestal-
tungsvorschriften. Die Richtlinien über ein Beisetzungsrecht in 
Gemeinschaftsgrabstätten und die Gestaltung der Grabanlage 
sind in Statuten zu regeln. Für die Ruhezeiten gilt § 12 Abs. 1 
dieser Satzung.

(2) Angehörige dürfen an Gemeinschaftsgrabstätten keine Ver-
änderungen vornehmen. Blumenschmuck und Kränze dürfen 
nur an den dafür vorgesehenen Stellen abgelegt werden. 

§ 27
Ehrengrabstätten

(1) Die Zuerkennung, Anlage und Unterhaltung von Ehrengrabs-
tätten oder Ehrengrabfeldern bleibt im Einzelfall der Beschluss-
fassung der Stadtverordnetenversammlung der Landeshaupt-
stadt Potsdam vorbehalten.

(2) Die Ruhezeit für Ehrengräber oder Ehrengrabfelder ist un-
begrenzt.

§ 28
Vorschriften zu den jüdischen Grabreihen auf dem neuen 

Friedhof Potsdam

Die Landeshauptstadt Potsdam sieht sich in der Tradition der 
Toleranz und Anerkennung der Weltreligionen. Aus diesem 
Grund richtet sie auf dem städtischen Friedhof ein Jüdisches 
Gräberfeld ein. Dafür gelten die nachstehenden Vorschriften:

(1) In den Jüdischen Grabreihen auf dem Neuen Friedhof Pots-
dam sind nur Bestattungen gemäß dem jüdischen Glaubens-
recht zulässig. Diese Grabreihen dienen als ewige Ruhestätte 
für Verstorbene jüdischen Glaubens. Die Grabreihen sind über 
das Jüdische Grabfeld hinaus nicht erweiterbar. Die Wahrung 
des jüdischen Glaubensrechts bei Bestattungen auf dem Neuen 
Friedhof Potsdam obliegt dem ortsansässigen Rabbiner.

(2) Abweichend von §§ 12 (1), 15, 16 (1,2) und 17 (1) sowie 
ergänzend zu §§ 4, 5, 7(1), 31(1) und 36 gelten für Betrieb und 
Bestattungen in den jüdischen Grabreihen nachstehende Re-
gelungen:

(a) Das Betreten der jüdischen Grabreihen ist männlichen Besu-
chern nur mit Kopfbedeckung gestattet.

(b) Die Landeshauptstadt Potsdam führt das Belegungsregister 
für die jüdischen Grabreihen.

(c) Bestattungen erfolgen von Montag bis Freitag. An jüdischen 
Feiertagen erfolgen keine Bestattungen.

(d) Aschebeisetzungen sind nicht zulässig.

(e) In den jüdischen Grabreihen werden ausschließlich Reihen-
grabstätten vergeben. 

(f) Vor der Genehmigung der Grabmale durch die Landeshaupt-
stadt Potsdam ist eine Bestätigung der Inschrift durch den orts-
ansässigen Rabbiner einzuholen und vorzulegen.

(g) Gemäß § 32 (1) Satz 2 BbgBestG wird die Ruhezeit auf Dau-
er festgelegt.

(h) Abweichend von § 15 (1) entspricht die Dauer eines Nut-
zungsrechts (Nutzungszeit) nicht der Ruhezeit

(i) Abweichend von § 15 (2) wird einmalig ein Nutzungsrecht 
von 25 Jahren vergeben.

(j) Ein Verzicht auf das Nutzungsrecht ist nicht möglich.

(3) Nach Ablauf des Nutzungsrechtes gemäß §§ 28 Abs. 2 (i) 
– jüdische Grabreihen  dieser Satzung wird die Stadt die Grab-
stätte, das Grabmal ausgenommen, mit Rasen ansäen und im 
Rahmen	der	allgemeinen	Grünflächenpflege	unterhalten.	

V. Gestaltung von Grabstätten

§ 29
Allgemeine Grundsätze

(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung 
anzupassen, dass die Würde des Friedhofs in seinen einzelnen 
Teilen und in seiner Gesamtheit gewahrt bleibt.

(2) Auf denkmalgeschützten Friedhöfen oder Friedhofsteilen 
können	zum	Schutz	der	Anlagen	besondere	Gestaltungsaufla-
gen nach Maßgabe der zuständigen Denkmalbehörde verfügt 
werden. Unter Denkmalschutz wurden bereits der Alte Friedhof 
Potsdam, Teile des Neuen Friedhofs Potsdam und der Friedhof 
Klein Glienicke, Alter Teil, gestellt. Innerhalb einer Denkmalbe-
reichssatzung liegt der Friedhof Sacrow.

§ 30
Gestaltung von Grabmalen 

(1) Grabmale dürfen nur aus künstlerisch bearbeitetem Natur-
stein, Holz und Metall hergestellt werden. Für die Gestaltung 
an einem Denkmal sind weiterhin Glas, Keramik und Porzellan 
zulässig. Kunststoffe sind nicht zulässig. Die Grabmale sind so 
herzustellen, dass von ihnen keine Gefahr für Personen ausge-
hen kann.

(2) Die Verwendung von aufdringlichen Farben sowie das An-
bringen provokativer Zeichen oder Grabmalinschriften sind un-
tersagt.

(3) Die Mindeststärke der Grabmale beträgt 0,12 m bei einer 
Höhe bis zu 0,90 m; 0,16 m bei einer Höhe von 0,90 m bis zu 
1,50 m und ab einer Höhe von 1,50 m 0,18 m. Liegende Grab-
steine müssen eine Mindeststärke von 0,10 m aufweisen oder 
als Tafel von mindestens 0,03 m Stärke auf einem Sockel fest 
montiert sein. Auf jede Grabstätte darf nur ein Grabstein gestellt 
bzw. gelegt werden. Die Landeshauptstadt Potsdam kann wei-
tergehende Anforderungen verfügen, wenn dies aus Gründen 
der Standsicherheit erforderlich ist. 

(4) Die Mindestgröße der Grabmale beträgt bei:

•	 Erdreihengräbern	 für	stehende	Grabmale:	 0,35	m²
  für liegende Grabmale: 0,15 m²

•	 Erdwahlgräbern	 für	stehende	Grabsteine:	 0,45	m²
  für liegende Grabmale: 0,20 m²

•	 mehrstelligen	
 Wahlgräbern für stehende Grabsteine: 0,50 m² 
  für liegende Grabsteine: 0,25 m²

•	 Urnenreihengräbern	 für	stehende	Grabmale:	 0,24	m²
  für liegende Grabmale: 0,10 m²

•	 Urnenwahlstellen	 für	stehende	Grabmale:	 0,24	m²
  für liegende Grabsteine: 0,12 m²
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Liegende Grabsteine dürfen bei Erdstellen nicht mehr als 15 % 
und	bei	Urnenstellen	nicht	mehr	als	20	%	der	Grabfläche	be-
decken.

(5) Die Steine müssen folgenden Abstand zur linken bzw. rech-
ten Grabkante haben:

Erdreihengräber 0,35m                                                        
Erdwahlgräber 0,30 m
mehrstellige Wahlstellen 0,50 m
Urnenreihengräber 0,25 m
Urnenwahlstellen 0,25 m

(6)	Die	Landeshauptstadt	Potsdam	kann	weitergehende	Aufla-
gen anordnen, sofern diese aus Gründen der Standsicherheit 
erforderlich sind. Das Volumen der Grabmale kann im Einzelfall 
beschränkt werden.

(7) Die Urnenwahlstellen auf dem Alten Friedhof Potsdam un-
terliegen	 denkmalpflegerischen	 Bestimmungen.	 Die	 Steinstel-
lung wird vor der Belegung in liegende und stehende Steine 
festgelegt und auf einem Lageplan gesondert eingetragen. Die 
Stellung des Steines wird gesondert vereinbart und ist nicht ver-
änderbar. Die Kernmaße betragen abweichend von Abs. 4 bei 
stehenden Steinen 0,60 m x 0,40 m x 0,12 m, liegende Grabstei-
ne dürfen eine Größe von 0,40 m x 0,35 m nicht überschreiten. 

§ 31
Grabmalantrag

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedarf 
der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Landeshauptstadt 
Potsdam, ebenfalls die Errichtung oder Veränderung aller sons-
tigen baulichen Anlagen und Grabausstattungen. Holzkreuze 
als Behelfsgrabzeichen sind bis zum Ablauf eines Jahres nach 
der Beisetzung/Bestattung zulässig.

(2) Der Grabmalantrag ist unter Verwendung des dafür be-
stimmten Vordrucks vom Auftraggeber über den Steinmetz bei 
der Landeshauptstadt Potsdam einzureichen. Bestandteil des 
Antrages ist die zeichnerische Darstellung der geplanten Grab-
malanlage einschließlich Angaben zu sicherheitsrelevanten Ma-
terialkennwerten und Abmessungen. Insbesondere sind folgen-
de Angaben erforderlich:

Grabdenkmal: Material, Höhe, Breite, Dicke

Sockel: Material, Höhe, Breite, Dicke

Verankerung: Dübeldurchmesser, Dübelmaterial, Gesamtlän-
ge, Einbindetiefe

Einfassung: Material, Länge, Höhe, Dicke

Gründung: Gründungsart mit Angabe der Materialien und 
der wesentlichen Abmessungen, z. B. beim 
Streifenfundament Betongüte, Länge, Breite und 
Tiefe.

(3) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonsti-
ge bauliche Anlage nicht binnen eines Jahres nach der Zustim-
mung errichtet worden ist.

(4) Die Landeshauptstadt Potsdam kann die schriftliche Zustim-
mung	 mit	 Auflagen	 verbinden.	 Werden	 Auflagen	 nicht	 erfüllt,	
kann die Zustimmung widerrufen werden.

§ 32
Aufstellen von Grabmalen

(1) Grabmale dürfen nur von einem zugelassenen Fachmann 
gemäß § 6 Abs. 1 und 2 dieser Satzung oder einem zu dieser 
Verrichtung befähigten Handwerksmeister errichtet, verändert 
oder wieder aufgestellt werden.

(2) Die Errichtung der Grabmalanlage ist nach den anerkannten 
Regeln der Baukunst vorzunehmen, so dass Grabmale so zu 
fundamentieren und zu befestigen sind, dass sie nicht umstür-
zen oder sich senken können. Dies gilt für sonstige bauliche 
Anlagen entsprechend. 

Grabmale sind mindestens einmal jährlich auf ihre Standfestigkeit 
zu überprüfen. Das Prüfergebnis ist schriftlich festzuhalten. Nicht 
standfeste Grabsteine sind zu sichern oder zu entfernen. Es gilt 
die Technische Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalanla-
gen der Deutschen Natursteinakademie e. V. 56727 Mayen. 

(3) Für alle neu errichteten, wieder versetzten oder reparierten 
Grabmalanlagen ist eine Abnahmeprüfung durchzuführen und 
schriftlich zu protokollieren. Die Abnahmeprüfung von Grabma-
lanlagen ist durch einen Steinmetzmeister, eine sachkundige 
Person oder durch eine Person mit gleichwertiger Ausbildung 
durchzuführen. Mit der Abnahmebescheinigung ist zu bestäti-
gen, dass die Grabmalanlage entsprechend den Planunterla-
gen ausgeführt wurde bzw. welche Änderungen vorgenommen 
wurden. Die Dokumentation des Prüfablaufs und die Abnahme-
bescheinigung gehören zum Leistungsumfang des Grabmal-
herstellers und sind dem Auftraggeber und der Landeshaupt-
stadt Potsdam zu überlassen.

(4) Der Gebrauch von Winterschutzhauben, Plastikhüllen oder 
gleichartigen Gegenständen ist untersagt.

§ 33
Grabeinfassungen

(1) Für bestimmte Grabfelder behält sich die Landeshauptstadt 
Potsdam bei Verleihung des Nutzungsrechts die Errichtung von 
Grabeinfassungen vor.

(2) In allen übrigen Grabfeldern sind Einfassungen aus Natur-
stein in der Stärke von 0,04 m – 0,06 m durch den Nutzungsbe-
rechtigten auf Antrag möglich. Andere Arten von Einfassungen 
sind nicht gestattet.

§ 34
Unterhaltung,	Verkehrssicherungspflicht

(1) Grabmale und sonstige bauliche Grabausstattungen sind 
ständig in einem verkehrssicheren Zustand zu halten. Verant-
wortlich dafür sind die Nutzungsberechtigten. 

(2) Liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass die Standsicherheit 
von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen davon 
nicht mehr gegeben ist, sind die für die Unterhaltung verantwort-
lichen	 Nutzungsberechtigen	 verpflichtet,	 unverzüglich	 Abhilfe	
zu schaffen. Bei Gefahr in Verzug kann die Landeshauptstadt 
Potsdam auf Kosten der Nutzungsberechtigten Sicherungsmaß-
nahmen (z. B. Umlegen von Grabmalen, Absperrungen) treffen. 
Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Auffor-
derung der Landeshauptstadt Potsdam nicht innerhalb einer 
festgesetzten Frist beseitigt, ist die Landeshauptstadt Potsdam 
berechtigt, das Grabmal, sonstige bauliche Anlagen oder Teile 
davon auf Kosten der Nutzungsberechtigten zu entfernen. Ent-
fernte Gegenstände werden drei Monate aufbewahrt.

(3) Die Nutzungsberechtigten sind für jeden Schaden haftbar, 
der durch mangelhafte Standsicherheit von Grabmalen oder 
Teilen davon oder von Mängeln an sonstigen baulichen Anlagen 
verursacht wird.

§ 35 
Entfernung und Beseitigung von Grabmalen

(1) Werden Grabmale und bauliche Anlagen einschließlich der 
Grabeinfassungen ohne schriftliche Einwilligung der Landes-
hauptstadt Potsdam aufgestellt oder nicht ordnungsgemäß er-
richtet, sind diese von den Nutzungsberechtigten, soweit eine 
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Genehmigungsfähigkeit nicht hergestellt werden kann, zu ent-
fernen.  Erfolgt dies nicht, kann die Landeshauptstadt Potsdam 
einen Monat nach Benachrichtigung die Grabmale und bauli-
chen Anlagen auf Kosten der Nutzungsberechtigten entfernen.

(2) Grabmale und sonstige Anlagen dürfen vor Ablauf der Ruhe-
frist oder des Nutzungsrechtes nur mit schriftlicher Einwilligung 
der Landeshauptstadt Potsdam und, sofern Kulturdenkmale be-
troffen sind, mit Einwilligung der Unteren Denkmalschutzbehör-
de beseitigt werden.

(3) Nach Ablauf der Ruhezeit bei Reihengrabstätten, nach Ab-
lauf der Nutzungszeit bei Wahlgrabstätten oder nach der Entzie-
hung von Nutzungsrechten an Grabstätten sind innerhalb von 3 
Monaten Grabmale und sonstige bauliche Anlagen zu entfer-
nen. Nach Ablauf der Frist ist die Landeshauptstadt Potsdam 
berechtigt, das Grabmal oder die sonstigen baulichen Anlagen 
auf Kosten des Nutzungsberechtigten zu entfernen.

VI.	Grabpflege

§ 36
Gärtnerische	Grabgestaltung	und	-pflege

(1) Zur Unterhaltung der Grabstätte sind die jeweils Nutzungs-
berechtigten	 verpflichtet.	 Diese	 können	 auf	 dem	 Friedhof	 zu-
gelassene Erwerbsgärtner beauftragen, die Grabstätten nach 
Maßgabe der Gestaltungsvorschriften herzurichten, zu schmü-
cken,	zu	unterhalten	und	zu	pflegen,	sofern	sie	diese	Arbeiten	
nicht selbst durchführen. Die Grabstätten sind, soweit die Wit-
terung dieses nicht ausschließt, innerhalb von sechs Monaten 
nach der Beisetzung würdig herzurichten.

(2) Das Grabbeet ist ohne Hügel auf dem gleichen Niveau wie der 
umgebende Weg bzw. das angrenzende Gelände herzurichten.

(3)	Die	Bepflanzung	darf	nur	innerhalb	der	Grabfläche	erfolgen.	
Es	dürfen	nur	Pflanzen	verwendet	werden,	die	andere	Grabs-
tätten und öffentliche Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen 
und  eine Überbauung mit Erdcontainern, Laufdielen und sons-
tigem Zubehör bei der Bestattung im Nachbargrab zulassen. 
Überschreiten Gehölze eine Höhe von 1,20 m oder wachsen 
sie in der Breite in den Nachbargrabstellen- bzw. Wegebereich, 
ist die Landeshauptstadt Potsdam berechtigt, diese auf Kosten 
des Nutzungsberechtigten entschädigungslos und ohne vorhe-
rige Information zu entfernen.

(4) Grabsteine, Einfassungen, eventuelle Trittplatten sowie die 
Grabbepflanzung	müssen	in	einem	ausgewogenen	Verhältnis	zu	
den	Grabflächen	stehen.	Bänke	auf	Grabstätten	sind	unzulässig.

(5) Gräber dürfen nicht mit Sand, Kies, Marmorkies, Splitt oder 
ähnlichen Materialien bestreut werden.

(6) Gegenstände, die der Würde des Friedhofs nicht entspre-
chen,	Gießkannen	und	Pflegegeräte	dürfen	nicht	auf	der	Grab-
stätte gelagert oder verwahrt werden. Derartige Gegenstände 
sowie unzulässige Grabeinfassungen, Bänke oder andere 
Sitzgelegenheiten hat der Nutzungsberechtigte auf schriftliche 
Aufforderung der Landeshauptstadt Potsdam innerhalb ei-
ner festgesetzten Frist von vier Wochen zu entfernen. Ist der 
Nutzungsberechtigte nicht bekannt, genügen eine öffentliche 
Bekanntmachung und ein Hinweis auf dem Grab. Wird die 
Aufforderung nicht befolgt, können die Gegenstände von der 
Grabstätte entsorgt werden.

§ 37
Vernachlässigung	der	Grabpflege

Wird	ein	Grab	nicht	ordnungsgemäß	hergerichtet	oder	gepflegt,	
hat der Nutzungsberechtigte auf schriftliche Aufforderung der 
Landeshauptstadt Potsdam das Grab innerhalb einer festge-

setzten Frist in Ordnung zu bringen. Ist der Nutzungsberech-
tigte nicht bekannt, genügen eine öffentliche Bekanntmachung 
und ein Hinweis auf dem Grab. Wird die Aufforderung nicht be-
folgt, können Grabstätten von der Landeshauptstadt Potsdam 
auf Kosten des Nutzungsberechtigten abgeräumt, eingeebnet 
und eingesät werden. 

§ 38
Grabstätten mit besonderen Gestaltungsvorschriften

(1) Die Vergabe eines Nutzungsrechts für den Friedhof Klein-Gli-
enicke Alter Teil kann nach Antrag durch die Landeshauptstadt 
Potsdam im Einvernehmen mit der Unteren Denkmalschutzbe-
hörde gewährt werden.

(2) Die Vergabe kann im Rahmen einer Grabpatenschaft für vom 
Nutzungsrecht abgelaufene Grabstellen bestellt oder durch Ver-
leihung eines Nutzungsrechts an einer freien Grabstelle begrün-
det werden.

(3) Bei einer Grabpatenschaft, der ein Musternutzungsvertrag 
zugrunde	 liegt,	 verpflichtet	 sich	 der	 Nutzer,	 eine	 vorhandene	
historische Grabanlage denkmalgerecht zu restaurieren. Die 
originale Beschriftung ist zu erhalten. Über die Art der Hinzu-
fügung der neuen Inschrift entscheidet die Untere Denkmal-
schutzbehörde auf Antrag. Über die Grabpatenschaft wird ein 
gesonderter Grabstättennutzungsvertrag zwischen dem Nutzer 
und der Landeshauptstadt Potsdam geschlossen. 

(4) Über die Belegung einer freien Grabstätte wird ein geson-
derter Grabstättennutzungsvertrag zwischen dem Nutzer und 
der Landeshauptstadt Potsdam geschlossen. 

(5) Die Grabstellen sind mit niedrigwachsenden, bodendecken-
den	 Stauden	 oder	 Gehölzen	 zu	 bepflanzen.	 Die	 Grabsteine	
müssen sich in Art und Ausführung an dem vorhandenen Be-
stand orientieren. Grundsätzlich ist heller Granit oder Sandstein 
zu verwenden. Der Nutzungsberechtigte hat vor dem Anlegen 
der Grabstelle schriftlich eine Genehmigung bei der Landes-
hauptstadt Potsdam und der Unteren Denkmalschutzbehörde 
unter Vorlage einer Gestaltungsskizze zu beantragen. Sollten 
nach Fertigstellung Abweichungen von der genehmigten Ge-
staltung der Grabstelle zu erkennen sein, ist die Landeshaupt-
stadt Potsdam berechtigt, entsprechende Änderungen auf Kos-
ten des Nutzungsberechtigten vorzunehmen.

(6) Alles weitere ist in den Ausführungsbestimmungen für den 
Friedhof Klein-Glienicke, Alter Teil, geregelt.

IV. Schlussvorschriften

§ 39
Haftung

(1) Der Landeshauptstadt Potsdam obliegen keine besonde-
ren	Obhuts-	und	Überwachungspflichten.	Sie	haftet	 insbeson-
dere nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt oder durch 
satzungswidrige Benutzung der Friedhöfe, ihrer Anlagen und 
Einrichtungen von dritten Personen oder Tieren verursacht wer-
den. Im Übrigen haftet die Landeshauptstadt Potsdam nur bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

(2) Verfügungs- und Nutzungsberechtigte haften für schuldhaft 
verursachte Schäden, die infolge einer unsachgemäßen oder 
den Vorschriften der Satzung widersprechenden Benutzung oder 
eines mangelhaften Zustandes der Grabstätten entstanden sind.

§ 40
Gebühren 

Die Landeshauptstadt Potsdam erhebt für die Benutzung der 
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Friedhöfe und ihrer Einrichtungen sowie für Dienstleistungen, 
insbesondere bei der Durchführung von Bestattungen, für die 
Bearbeitung von Nachforschungsanträgen und für Amtshand-
lungen im Prüf- und Genehmigungsverfahren für Gedenkzei-
chen und Einfassungen, Gebühren nach der Friedhofsge-
bührensatzung der Landeshauptstadt Potsdam in der jeweils 
gültigen Fassung.

§ 41
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

a) entgegen § 5 Abs. 3 dieser Satzung auf einem Friedhof 

aa) an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestat-
tung ruhestörende Arbeiten ausführt, 

ab) Äußerungen und Handlungen vornimmt, mit denen Glau-
bensbekenntnisse oder politische Gesinnungen anderer ver- 
achtet oder verunglimpft werden können,

ac) öffentliche Versammlungen und Aufzüge durchführt,

ad) Uniformen, Uniformteile oder gleichartige Kleidungsstücke 
als Ausdruck gemeinsamer politischer Gesinnung trägt, aus- 
genommen sind Uniformen des öffentlichen Dienstes,

ae) die Wege mit Fahrzeugen oder Sport- und Freizeitgeräten 
aller Art befährt, ausgenommen sind Kinderwagen, Hand-
wagen, Behindertenmobile sowie Fahrzeuge der Landes-
hauptstadt Potsdam und der für den Friedhof zugelasse-
nen Gewerbetreibenden,

af) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen verun-
reinigt oder beschädigt,

ag)	 auf	 Grab-	 und	 Vegetationsflächen	 Pflanzenschutz-	 oder	
Unkrautbekämpfungsmitteln anwendet,

ah) Kränze, Gestecke, Gebinde, Blumen und Verpackungs-
material aus nicht verrottbarem biologisch abbaubarem 
Material verwendet; ausgenommen sind Grabvasen und 
Gießkannen,

ai) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür vorgesehenen 
Stellen ablagert; Grünabfälle und Restmüll nicht getrennt 
in den dafür vorgesehen Gefäßen entsorgt,

aj) Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen sowie 
gewerbliche Dienste anbietet oder diesbezüglich wirbt, 
Druck- oder Werbeschriften verteilt,

ak)	 gewerbsmäßig	filmt	oder	fotografiert,

al) lärmt und spielt,

am) Tiere auf den Friedhof mitzubringen,

b) entgegen § 6 der Satzung eine gewerbliche Tätigkeit auf 
dem Friedhof ohne Zulassung ausübt oder gegen die in  
§ 6 dieser Satzung festgelegten Vorschriften verstößt,

c) entgegen § 8 der Satzung Särge, Sargausstattungsele-
mente oder Überurnen verwendet, die nicht den Anforde-
rungen entsprechen,

d) entgegen §§ 30, 31 der Satzung Grabmale, Grabeinfas-
sungen und sonstige Grabausstattungselemente ohne Zu-
stimmung oder von der Zustimmung abweichend errichtet 
oder verändert bzw. bei der Aufstellung eines Grabmales 
dieses nicht vorschriftsmäßig fundamentiert oder befes-
tigt,

e) entgegen § 34 der Satzung Grabmale, Einfassungen und 
sonstige Grabausstattungselemente nicht in einem ver-
kehrssicheren Zustand hält. 

f)	 entgegen	§	37	der	Satzung	die	Grabpflege	vernachlässigt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit können mit einer Geldbuße bis 
1.000,00 EUR geahndet werden. Für das Verfahren gelten die 
Vorschriften des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OwiG) 
in der jeweils gültigen Fassung.

§ 42
Ersatzvornahme

(1) Wird bei Zuwiderhandlungen gegen Bestimmungen dieser 
Satzung ein ordnungswidriger Zustand verursacht, kann dieser 
nach vorheriger Androhung und nach Ablauf der hierbei gesetz-
ten Frist auf Kosten des Zuwiderhandelnden beseitigt werden.

(2) Einer vorherigen Androhung mit Fristsetzung bedarf es nicht, 
wenn die Ersatzvornahme zur Abwehr einer gegenwärtigen Ge-
fahr notwendig ist.

Potsdam, den 17.12.2014

Jann Jakobs
Oberbürgermeister
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Die „Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ord-
nungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich 
der Wasserpolitik“ (Wasserrahmenrichtlinie) hat Umweltziele für 
die	Oberflächengewässer	 und	 das	Grundwasser	 in	 allen	Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union aufgestellt. Diese Richt-
linie wurde unter anderem durch das Wasserhaushaltsgesetz 
des Bundes (WHG) sowie die Wassergesetze der Länder,  
im Land Brandenburg das Brandenburgische Wassergesetz  
(BbgWG), in deutsches Recht umgesetzt.

Gemäß § 7 Absatz 1 WHG sind die oberirdischen Gewässer 
und das Grundwasser nach Flussgebietseinheiten zu bewirt-
schaften. Brandenburg hat Anteil an den beiden internationalen 
Flussgebietseinheiten Elbe und Oder.

Um die Umweltziele der Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen, 
wurden 2009 für alle Flussgebietseinheiten Bewirtschaftungs-
pläne und Maßnahmenprogramme für den Zeitraum 2010 bis 
2015 verabschiedet. Diese Pläne und Programme sind gemäß 
§ 84 Absatz 1 WHG bis zum 22. Dezember 2015 zu überprüfen 
und zu aktualisieren. Nach § 83 Absatz 4 WHG sind spätestens 
ein Jahr vor Beginn des Zeitraums, auf den sich die Bewirtschaf-
tungspläne beziehen, Entwürfe dieser Pläne zu veröffentlichen, 
zu denen die Öffentlichkeit Stellung nehmen kann. 

In die Entwürfe der für den Zeitraum 2016 bis 2021 geltenden 
Bewirtschaftungspläne für die Flussgebietseinheiten Elbe und 
Oder kann an folgenden Stellen Einblick genommen werden:

vom 22. Dezember 2014 bis einschließlich 22. Juni 2015 im In-
ternet unter der Adresse

http://www.mlul.brandenburg.de/info/wrrl

vom 5. Januar 2015 bis einschließlich 22. Juni 2015

– im Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucher-
schutz an den drei Standorten

 14476 Potsdam OT Groß Glienicke
 Seeburger Chaussee 2
 Haus 4, Zimmer 0.30 
 Tel.: 033201 442-287

 03050 Cottbus
 Von-Schön-Str. 7
 Haus 11, Zimmer 3.28 
 Tel.: 0355 4991-1391

 15236 Frankfurt (Oder)
 Müllroser Chaussee 50
 Haus 6, Zimmer 102 
 Tel.: 0335 560-3224

 jeweils während der Dienststunden Montag bis Donnerstag 
von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr und Freitag von 10.00 Uhr bis 
14.00 Uhr, vorzugsweise nach telefonischer Terminabstim-
mung,

– im Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Land-
wirtschaft

 14473 Potsdam
 Heinrich-Mann-Allee 103  
 Haus 13, Zimmer 300 
 Tel.: 0331 866-7327

 während der Dienststunden Montag bis Donnerstag  
von 10.00 bis 15.00 Uhr und Freitag von 10.00 Uhr bis  
14.00 Uhr, vorzugsweise nach telefonischer Terminabstim-
mung, 

– nach vorheriger Anfrage in den unteren Wasserbehörden 
der Landkreise und der kreisfreien Städte zu den dort übli-
chen Sprechzeiten. 

Zur Flussgebietseinheit Elbe gehören im Land Brandenburg alle 
Landkreise und kreisfreien Städte (vollständig oder teilweise), 
zur Flussgebietseinheit Oder gehören Teile der Landkreise Bar-
nim, Märkisch-Oderland, Oder-Spree, Spree-Neiße, Uckermark 
sowie der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder).

Auf Antrag wird nach den Vorschriften über den Zugang der 
Öffentlichkeit zu Umweltinformationen auch der Zugang zu Hin-
tergrunddokumenten und -informationen gewährt, die bei der 
Erstellung der Bewirtschaftungsplanentwürfe herangezogen 
wurden. Der Antrag ist beim Ministerium für Ländliche Entwick-
lung, Umwelt und Landwirtschaft, Referat 62, Heinrich-Mann-Al-
lee 103, 14473 Potsdam, zu stellen.

Zu den Entwürfen der Bewirtschaftungspläne können Anmer-
kungen und Hinweise vom 22. Dezember 2014 bis einschließ-
lich 22. Juni 2015 vorgebracht werden.

Stellungnahmen können schriftlich unter dem Stichwort 
„WRRL-Anhörung“ an das

 Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
 Referat Ö4
 Postfach 60 10 61
 14410 Potsdam 

sowie an das

 Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Land-
wirtschaft

 Referat 62 
 Postfach 60 11 50
 14411 Potsdam 

oder per E-Mail an die Adresse wrrl@mlul.brandenburg.de ge-
richtet werden.

Die Stellungnahmen sollen den Vor- und Nachnamen bzw. die 
Bezeichnung der einwendenden Stelle sowie die volle Anschrift 
enthalten.

An den vorgenannten Stellen werden für sechs Monate im Rah-
men der Öffentlichkeitsbeteiligung zur Strategischen Umwelt-
prüfung auch die aktualisierten Maßnahmenprogramme für die 
deutschen Anteile an den Flussgebietseinheiten Elbe und Oder 
und die dazugehörigen Umweltberichte ausgelegt. Nähere In-
formationen sind einer Bekanntmachung des Landesamtes für 
Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz vom 24. November 
2014 zu entnehmen.

Bekanntmachungen

Anhörung der Öffentlichkeit zu den Entwürfen der für den Zeitraum 2016 
bis 2021 aktualisierten Bewirtschaftungspläne für die Flussgebietseinheiten 

Oder und Elbe gemäß § 83 Absatz 4 des Wasserhaushaltsgesetzes
Bekanntmachung des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft

des Landes Brandenburg
Vom 24. November 2014
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Stellungnahmen zu länderübergreifenden oder internationalen 
Fragen im Einzugsgebiet der Elbe können auch gegenüber der 
Flussgebietsgemeinschaft Elbe (Otto-von-Guericke-Straße 5, 
39104 Magdeburg; E-Mail: info@fgg-elbe.de) beziehungswei-
se gegenüber der Internationalen Kommission zum Schutz der 
Elbe (Fürstenwallstraße 20, 39104 Magdeburg; E-Mail: sekreta-
riat@ikse-mkol.org) abgegeben werden.

Stellungnahmen zu länderübergreifenden oder internationalen 
Fragen im Einzugsgebiet der Oder können auch gegenüber den 
jeweils zuständigen Stellen der beiden anderen Bundesländer 
Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen beziehungsweise ge-
genüber der Internationalen Kommission zum Schutz der Oder 
(ul.	M.	Curie	–	Skłodowskiej	1,	50-381	Wrocław,	Republik	Polen;	
E-Mail: sekretariat@mkoo.pl) abgegeben werden.

Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen der Strategischen 
Umweltprüfungen zu den für den Zeitraum 2016 bis 2021 aktualisierten 

Maßnahmenprogrammen für die deutschen Teile der Flussgebietseinheiten 
Oder und Elbe und zu den Umweltberichten

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg 
Vom 24. November 2014

Die „Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ord-
nungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich 
der Wasserpolitik“ (Wasserrahmenrichtlinie) stellt Umweltziele 
für	 die	 Oberflächengewässer	 und	 das	 Grundwasser	 in	 allen	
Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf. Diese Richtlinie 
wurde unter anderem durch das Wasserhaushaltsgesetz des 
Bundes (WHG) sowie die Wassergesetze der Länder, im Land 
Brandenburg das Brandenburgische Wassergesetz (BbgWG), 
in deutsches Recht umgesetzt.

Um die Umweltziele der Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen, 
wurden 2009 für alle in § 7 Absatz 1 WHG genannten Fluss-
gebietseinheiten Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenpro-
gramme für den Zeitraum 2010 bis 2015 verabschiedet. Diese 
Pläne und Programme sind gemäß § 84 Absatz 1 WHG bis zum 
22. Dezember 2015 zu überprüfen und für den Zeitraum 2016 
bis 2021 zu aktualisieren. Brandenburg hat Anteil an den beiden 
internationalen Flussgebietseinheiten Elbe und Oder. 

Nach § 4 Absatz 1 des Brandenburgischen Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (BbgUVPG) unterliegen 
die	Entwürfe	der	Maßnahmenprogramme	der	Pflicht	zur	Stra-
tegischen Umweltprüfung, bei der jeweils ein Umweltbericht 
zu erstellen ist. Nach § 14i Absatz 3 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) ist die Öffentlichkeit 
bei der Strategischen Umweltprüfung zu beteiligen. Hierfür 
werden die Entwürfe der Maßnahmenprogramme für die deut-
schen Teile der Flussgebietseinheiten Elbe und Oder und die 
beiden dazugehörigen Umweltberichte öffentlich ausgelegt, 
so dass sich die betroffene Öffentlichkeit zu diesen Dokumen-
ten äußern kann.

Die Entwürfe der Maßnahmenprogramme und die Umweltbe-
richte können an folgenden Stellen eingesehen werden:

vom 22. Dezember 2014 bis einschließlich 22. Juni 2015 im In-
ternet unter der Adresse

http://www.mlul.brandenburg.de/info/wrrl

vom 5. Januar 2015 bis einschließlich 22. Juni 2015

– im Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucher-
schutz an den drei Standorten

 14476 Potsdam OT Groß Glienicke
 Seeburger Chaussee 2
 Haus 4, Zimmer 0.30 
 Tel.: 033201 442-287

 03050 Cottbus
 Von-Schön-Str. 7
 Haus 11, Zimmer 3.28 
 Tel.: 0355 4991-1391

 15236 Frankfurt (Oder)
 Müllroser Chaussee 50
 Haus 6, Zimmer 102 
 Tel.: 0335 560-3224

 jeweils während der Dienststunden Montag bis Donnerstag 
von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr und Freitag von 10.00 Uhr bis 
14.00 Uhr, vorzugsweise nach telefonischer Terminabstim-
mung,

– im Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Land-
wirtschaft

 14473 Potsdam
 Heinrich-Mann-Allee 103
 Haus 13, Zimmer 300 
 Tel.: 0331 866-7327

 während der Dienststunden Montag bis Donnerstag von 
10.00 Uhr bis 15.00 Uhr und Freitag von 10.00 Uhr bis  
14.00 Uhr, vorzugsweise nach telefonischer Terminabstim-
mung,

– nach vorheriger Anfrage in den unteren Wasserbehörden 
der Landkreise und der kreisfreien Städte zu den dort übli-
chen Sprechzeiten. 

Zu den Entwürfen der Maßnahmenprogramme und zu den beiden 
Umweltberichten können Anmerkungen und Hinweise vom 22. De-
zember 2014 bis einschließlich 22. Juni 2015 vorgebracht werden.

Die Stellungnahmen können schriftlich unter dem Stichwort 
„WRRL-SUP“ an das

 Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
 Referat Ö4
 Postfach 60 10 61
 14410 Potsdam 

sowie an das

 Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Land-
wirtschaft

 Referat 62 
 Postfach 60 11 50
 14411 Potsdam 

oder per E-Mail an die Adresse sup-mp@lugv.brandenburg.de 
gerichtet werden.

Stellungnahmen können auch zur Niederschrift an den für die 
Einsichtnahme benannten Stellen abgegeben werden.

Die Stellungnahmen sollen den Vor- und Nachnamen bzw. die 
Bezeichnung der einwendenden Stelle sowie die volle Anschrift 
enthalten.
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Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen der Strategischen 
Umweltprüfung zum Hochwasserrisikomanagementplan für den 

deutschen Teil der Flussgebietsgemeinschaft Elbe und zum Umweltbericht 
Bekanntmachung des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft 

des Landes Brandenburg
Vom 24. November 2014

Die Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 23. Oktober 2007 über die Bewertung und 
das Management von Hochwasserrisiken (Hochwasserrisiko-
managementrichtlinie) regelt erstmals europaweit einheitliche 
Vorgaben für das Hochwasserrisikomanagement mit dem Ziel, 
hochwasserbedingte Risiken für die menschliche Gesundheit, 
die Umwelt, das Kulturerbe und wirtschaftliche Tätigkeiten zu 
verringern und zu bewältigen.

Die Richtlinie wurde unter Anderem durch das Wasserhaus-
haltsgesetz des Bundes (WHG) sowie die Wassergesetze der 
Länder, im Land Brandenburg das Brandenburgische Wasser-
gesetz (BbgWG), in deutsches Recht umgesetzt.

Brandenburg hat Anteile an den beiden internationalen Flussge-
bietseinheiten Elbe und Oder. Für das Flusseinzugsgebiet der 
Elbe auf deutschem Staatsgebiet haben sich die Bundesländer 
im Rahmen ihrer Zusammenarbeit in der Flussgebietsgemein-
schaft Elbe am 12. Mai 2011 darauf verständigt, einen gemein-
samen Hochwasserrisikomanagementplan zu erarbeiten.
 
Nach § 14b Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Anlage 3 
Nummer 1.3 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG) ist für Hochwasserrisikomanagementpläne eine 
Strategische Umweltprüfung durchzuführen. Es ist ein Umwelt-
bericht zu erstellen. In diesem werden die voraussichtlichen 
erheblichen Umweltauswirkungen der Durchführung des Plans 
oder Programms sowie vernünftige Alternativen ermittelt, be-
schrieben und bewertet.

Der Entwurf des Plans und der Umweltbericht sind für eine 
angemessene Dauer von mindestens einem Monat öffentlich 
auszulegen. Die betroffene Öffentlichkeit kann sich zu dem 
Entwurf des Plans oder Programms und zu dem Umweltbericht 
äußern.

Der Entwurf des Hochwasserrisikomanagementplans und der 
Umweltbericht können eingesehen werden 

vom 22. Dezember 2014 bis einschließlich 22. Juni 2015 im In-
ternet unter 

http://www.mlul.brandenburg.de/info/hwrm/pläne

vom 5. Januar 2015 bis einschließlich 22. Juni 2015 an folgen-
den Stellen 

– im Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucher-
schutz des Landes Brandenburg an den drei Standorten

 14476 Potsdam OT Groß Glienicke
 Seeburger Chaussee 2
 Haus 2, Zimmer 0.32 
 Tel.: 033201 442-338
 
 03050 Cottbus
 Von-Schön-Str. 7
 Haus 11, Zimmer 3.28
 Tel.: 0355 4991-1391

 15236 Frankfurt (Oder)
 Müllroser Chaussee 50
 Haus 6, Zimmer 102 
 Tel.: 0335 560-3224

 jeweils während der Dienststunden Montag bis Donnerstag 
von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr und Freitag von 10.00 Uhr bis 
14.00 Uhr, vorzugsweise nach telefonischer Terminabstim-
mung,

– im Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Land-
wirtschaft des Landes Brandenburg

 14473 Potsdam
 Heinrich-Mann-Allee 103 
 Haus 13, Zimmer 200 
 Tel. 0331 866-7854
 
 während der Dienststunden Montag bis Donnerstag von 

10.00 Uhr bis 15.00 Uhr und Freitag von 10.00 Uhr bis  
14.00 Uhr, vorzugsweise nach telefonischer Terminabstim-
mung,

sowie

– nach vorheriger Anfrage in den jeweils zur Flussgebiet-
seinheit Elbe gehörenden unteren Wasserbehörden der 
Landkreise und der kreisfreien Städte zu den dort üblichen 
Sprechzeiten. 

Zum Entwurf des Hochwasserrisikomanagementplans für die 
Flussgebietseinheit Elbe und zum Umweltbericht können An-
merkungen und Hinweise im Zeitraum vom 22. Dezember 2014 
bis einschließlich 22. Juni 2015 vorgebracht werden.

Stellungnahmen können schriftlich gerichtet werden an die 
Postanschrift:

 Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Land-
wirtschaft des Landes Brandenburg

 Referat 64 
 Postfach 60 11 50
 14411 Potsdam 

oder per E-Mail an die Adresse hwrmp_elbe@mlul.branden-
burg.de.

Stellungnahmen können auch zur Niederschrift an den für die 
Einsichtnahme benannten Stellen abgegeben werden.

Die Stellungnahmen sollen den Vor- und Nachnamen bzw. die 
Bezeichnung der einwendenden Stelle sowie die volle Anschrift 
enthalten.

Potsdam, den 12.01.2015

Jann Jakobs
Oberbürgermeister

EndE dEs amtlichEn tEils
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Jubilare 
Februar 2015

Der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Potsdam 
gratuliert folgenden Bürgern zum 

90. Geburtstag
01. Februar 2015 Frau Anneliese Schröder
  Frau Käthe Waude
03. Februar 2015 Herr Martin Benke
  Frau Edith Zartnack
05. Februar 2015 Herr Ernst Steiger
06. Februar 2015 Frau Estrid Schmidt
08. Februar 2015 Frau Maria-Elisabeth Rakow
09. Februar 2015 Herr Kurt Schopp
10. Februar 2015 Frau Lucie Lindner
  Frau Ingeborg Werner
13. Februar 2015 Frau Helene Kühn
  Frau Hildegard Lerch
15. Februar 2015 Frau Maria Grünberger
	 	 Frau	 Ingrid	Löffler
16. Februar 2015 Herr Helmut Heinze
  Frau Irmgard Jahnz
  Herr Gerhard Wislaug
18. Februar 2015 Herr Otto Lindig
  Frau Emma Sduneck
19. Februar 2015 Frau Luise Barendt
  Herr Willi Reuter
22. Februar 2015 Herr Jörg Gabriel
23. Februar 2015 Frau Ingeborg Benesch
  Frau Herta Wolff
24. Februar 2015 Herr Rolf Mothes
25. Februar 2015 Frau Ingeborg Krankemann
  Frau Thea Wiedebusch
26. Februar 2015 Herr Walter Fink

100. Geburtstag
22. Februar 2015 Frau Anna Kuhl

101. Geburtstag
15. Februar 2015 Frau Maria Kruchen

102. Geburtstag
10. Februar 2015 Frau Gertrud Grützmacher

105. Geburtstag
16. Februar 2015 Frau Herta Hätscher

60. Ehejubiläum
26. Februar 2015 Eheleute Rosemarie und 
  Gerhard Brösel
28. Februar 2015 Eheleute Gertrud und 
  Hans-Dietrich Schmidt
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